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Wer ahnte, dass zum Weihnachtsfest

Cornelia mich sitzen lässt?

Das war noch nichts: zu Ostern jetzt

hat sie mich abermals versetzt!

Nun freu ich mich auf Pfingsten -

nicht im Geringsten!
.

Heinz Erhardt

Fotos: K. Hessel
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Stadt Auma-Weidatal 
 

Postanschrift: Marktberg 9, Rathaus 

      07955 Auma-Weidatal 
 

Telefon:    036626/646-0 
 

Fax:     036626/646-46 
 

Internet:   www.rathaus-auma.de 
 

E-Mail:    info@auma-weidatal.de 
 

Bürgermeister der Stadt Auma-Weidatal 
 

Herr F. Schmidt 
 

Tel.-Nr.:    036626/64610 
 

E-Mail:    schmidt@auma-weidatal.de 
 

Sprechzeiten:  nach Vereinbarung 
 
 
 

 

Sprechzeiten aller Sachgebiete: 
 

Dienstag   09:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr 
 

Donnerstag  09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr 
 

Freitag:   09:00 - 11:00 Uhr 
 

Montags und mittwochs nur nach vorheriger 
Vereinbarung. 
 

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek: 
 

Dienstag   16:00 - 18:00 Uhr 
 

Donnerstag  14:00 - 18:00 Uhr 
 

Telefon während der Öffnungszeiten: 0175/7502738. 
 

 

 

 

Sachgebiete 
 

Haupt- u. Ordnungsverwaltung 
 

Sachgebietsleiterin 
 

Frau K. Hessel   646-18  E-Mail: hessel@auma-weidatal.de 
 

Bürgerbüro (EWMA, Soziales, Kinder und Jugend, Sport) 
 

Frau I. Neudeck  646-17  E-Mail: neudeck@auma-weidatal.de 
       646-19  E-Mail: buergerbuero@auma-weidatal.de 
 

Fundbüro; Öffentliche Sicherheit und Ordnung; Märkte 
 

Frau Th. Lang   646-20  E-Mail: lang@auma-weidatal.de 
 

Standesamt 
 

Frau Th. Lang   646-21  E-Mail: standesamt@auma-weidatal.de 
Frau Ch. Peipp   646-21  E-Mail: standesamt@auma-weidatal.de 
 

Hauptverwaltung 
 

Frau K. Florian   646-13  E-Mail: florian@auma-weidatal.de 
 

Archiv 
 

Frau K. Purfürst   646-16  E-Mail: purfuerst@auma-weidatal.de 
 

Kämmerei 
 

Sachgebietsleiterin 
 

Frau Ch. Peipp   646-22  E-Mail: peipp@auma-weidatal.de 
 

Kasse, Steuern 
 

Frau N. Jedamzik  646-25  E-Mail: jedamzik@auma-weidatal.de 
 

Bauverwaltung 
 

Sachgebietsleiter 
 

Herr A. Schwarz  646-26  E-Mail: schwarz@auma-weidatal.de 
 

Bau-/Objektverwaltung, Friedhof 
 

Frau I. Enders   646-29  E-Mail: enders@auma-weidatal.de 
 

Bau-/Objektverwaltung, Stadtentwicklung 
 

Herr St. Ramsauer  646-28  E-Mail: ramsauer@auma-weidatal.de 
 

Technik, Bauhof, Straßenbeleuchtung 
 

Herr N. Zörner   646-27  E-Mail: zoerner@auma-weidatal.de 
 

 
 

Ortschaftsbürgermeister 
 

Ortschaft Auma 

Herr Gernot Purkart 

Tel.: 036626/64614 

Mobil: 0160/1050535 (privat) 

E-Mail: g.purkart@web.de 

Sprechzeiten im Rathaus Auma, 

Zimmer-Nr. 31: 

Donnerstag 16:00 - 18:00 Uhr und 

nach Vereinbarung 
 

Ortschaft Braunsdorf 

Herr Jochen Kramer 

Mobil: 01726496085 (privat) 

Sprechzeiten im Bürgerbüro: 

Montag 18:00 - 19:00 Uhr 

(jeweils in der 1. und 3. KW im Monat) 
 

Ortschaft Göhren-Döhlen 

Herr Hartmut Rocktäschel 

Tel.: 036622-79428 (privat) 

Mobil: 0173-5705403 (privat) 

Sprechzeiten im Bürgerbüro: 

nach Vereinbarung 
 

Ortschaft Staitz 

Herr Michael Gaudes 

Tel.: 036622/51477 

Mobil: 0151/20768774 (privat) 

Sprechzeiten im Bürgerbüro: 

Montag 17:30 - 18:30 Uhr 

(wöchentlich) 
 

Ortschaft Wiebelsdorf 

Frau Iris Seidel 

Mobil: 0151/12503786 

Sprechzeiten: 

nach Vereinbarung 

 
 

 

Die nächste Ausgabe des 
 

Auma-Weidatal Boten 
 

erscheint am Mittwoch, dem 3. April 2024. 
 

Annahmeschluss für redaktionelle 

Beiträge ist am Mittwoch, 20.03.2024 
im Rathaus der Stadt Auma-Weidatal, Fr. Florian. 
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Der Auma-Weidatal Bote erscheint monatlich, in der Regel mittwochs 
in der ersten Woche. Er liegt kostenlos in vielen Geschäften in Auma-
Weidatal aus, außerdem im Rathaus und in der Stadtbibliothek. Dar-
über hinaus ist er über die Internetseite der Stadt www.rathaus-auma.de 
abrufbar. Er kann gegen Übernahme der Portokosten bestellt werden. 
 

Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
Bürgermeister der Stadt Auma-Weidatal, Herr Frank Schmidt, 
Marktberg 9, 07955 Auma-Weidatal 
 

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: 
die jeweiligen Vereine und die Kirchen 
 

Herstellung und Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Schwolow Bürosysteme & Druckerei, Triebes, Geraer Straße 1, 
07950 Zeulenroda-Triebes, Tel. 036622/79056 
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Informationen 
aus dem Rathaus 

 

 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Auma-Weidatal 
 

Der Haushaltsplan 2024 mit dem dazugehörigen Finanzplan 
2025-2027 ist am Mittwochabend, dem 21. Februar, von den 
anwesenden Stadträten beschlossen wurden. Bis es dazu 
kam, waren unzählige Beratungen, Abstimmungen, Vergleiche, 
Kompromisse und Änderungen notwendig. Nach der ersten 
Lesung im Januar gab es noch ein Haushaltsloch von fast 1,4 
Millionen Euro. Durch Kürzungen oder Verschiebung in die fol-
genden Jahre, sowie durch Entnahme aus der Rücklage konn-
te dies kompensiert werden. 
 

Wie jedes Jahr ist die Zusammenstellung der Wünsche (Erfor-
dernisse) aus den Ortschaften, den Anforderung aus den Äm-
tern und den Vorstellungen der Stadträte eine ganz besondere 
Herausforderung ein dementsprechendes Zahlenwerk zusam-
men zu stellen. Um ein solches vorbereiten zu können, ist erst 
der Jahresabschluss 2023 notwendig. Anders als in den ver-
gangenen Jahren hatte nach Personalwechsel- die Kämmerin 
Frau Peipp nun erstmalig die Aufgabe einen solchen Haus-
haltsplan zu erstellen und vorzulegen. Dabei beeinflussen die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Folgen des russi-
schen Angriffskrieges auf die Ukraine, die Energiekrise und die 
Inflation das Leben in unserem Land und natürlich auch den 
Haushalt der Stadt Auma-Weidatal von entscheidender Bedeu-
tung. Steigende Kosten für Strom, Gas und Personal in allen 
Bereichen einerseits und Pflichtaufgaben andererseits machen 
den Haushaltsausgleich nicht einfacher. Trotz dieser negativen 
Einwirkungen konnten unter Berücksichtigung einer Vielzahl 
von Sparmaßnahmen, im Ergebnis der Jahresrechnung für das 
Jahr 2023 die dauernde Leistungsfähigkeit nachgewiesen wer-
den. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan umfasst 258 
Seiten und wurde vorab allen Mandatsträgern zugeschickt. Be-
vor es zur Abstimmung kam, erläuterte in Vertretung der er-
krankten Kämmerin, die Hauptamtsleiterin Frau Hessel allen 
Anwesenden nochmals die vorliegende Haushaltssatzung und 
wies darauf hin, dass diese die Grundlage für unser Handeln 
ist. In einem Vorbericht wird in zusammengefasster Form, auf 
32 Seiten, die Haushaltssituation unserer Stadt dargestellt. 
Dabei werden unter anderem statistische Angaben, als auch 
die hauswirtschaftliche Lage der vergangenen Jahre abgebil-
det. Eine Übersicht über Einnahmen im Verwaltungshaushalt 
nach spezifischen Schwerpunkten im Bereich Grundsteuer A 
und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- 
und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen vom 
Land, Gebühren, Entgelte, Einnahmen aus Verkauf, Mieten 
und Pachten, Konzessionsabgaben stehen den unterschied-
lichsten Ausgaben gegenüber. Dabei sind die Personalausga-
ben, die an tarifliche Vorgaben und weitere gesetzliche Vor-
schriften wie beispielsweise der Betreuungsschlüssel in den 
Kindergärten gebunden sind, neben der Kreis- und Schulumla-
ge ein großer Posten. 
 

Aber auch der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand, 
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken sowie der 
Zuschuss an die beiden Kindertagesstätten werden im Bereich 
Ausgaben erläutert. Der Vermögenshaushalt beläuft sich auf 
Investitionen und Baumaßnahmen. Dabei sind Zuweisungen 
und Zuschüsse vom Bund, vom Land und von sonstigen öffent-
lichen und privaten Bereichen von 1.330.700,- EUR eingeord-
net.  Der gesamte Haushalt 2024 hat ein Volumen von ca. 8,5 
Millionen EUR. Das gliedert sich auf- Verwaltungshaushalt sind 
im Einnahmen- und Ausgabenbereich 5,5 Millionen EUR und 
im Vermögenshaushalt ca. 3 Millionen EUR festgesetzt. Zur 
Umsetzung dieses Gesamtpaketes ist eine Entnahme von ca. 
1.566T EUR aus der Rücklage notwendig. Eine Kreditaufnah-
me für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist nicht 
vorgesehen. 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die nachstehenden Gemein-
desteuern bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Sie 
betragen: 

 Für die land- und forstwirtschaftlichen 
 Betrieb Grundsteuer A        295 v.H. 
 

 Für die Grundstücke – Grundsteuer B    402 v.H. 
 

 Gewerbesteuer          395 v.H. 
 

Obwohl sich die Finanzausstattung des Landes gegenüber 
dem Vorjahr mit einer Schlüsselzuweisung sowie einem Mehr-
belastungsausgleich nicht erhöht hat, heißt das ganz speziell 
für uns, dass immer mehr Aufgaben des Landes und auch des 
Bundes an die untersten Verwaltungen übertragen werden. 
Dabei ändern sich ständig die Standards und Aufgaben. In ei-
ner Zeit voller Umbrüche und großer Unsicherheiten durch un-
sere Ampelregierung kann nicht eingeschätzt werden was die-
ses wert ist. 
 

Im nachfolgenden möchte ich einige Investitionsmaßnahmen 
aufzählen, die im Vermögenshaushalt geplant sind. In den 
nächsten Tagen beginnen gleich zwei größere Baumaßnah-
men in unserer LG. Zum einen der Radverbindungsweg „Pfarr-
teich“, als auch der Breitbandausbau für die meisten noch nicht 
mit Glasfaser angeschlossenen Bereiche. Als weitere Maß-
nahmen ist eine Barrierefreie Bushaltestelle am Gesundheits-
zentrum bzw. an der Grundschule Am Seeweg geplant. Der 
nächste Bauabschnitt (BA) im Amtsgericht soll umgesetzt wer-
den. Das Vereinshaus in der Zeulenrodaer Straße wird im 
Rahmen eines Bundesprogrammes zur Sanierung kommunaler 
Einrichtungen Sport, Jugend und Kultur in den nächsten bei-
den Jahren teilsaniert. Als weiteres ist die Anschaffung eines 
Feuerwehrautos, einer Spreizer-Schere sowie neue Atem-
schutztechnik für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr 
geplant. Der 1. BA ist für den Ländlichen Wegebau in 
Muntscha  vorgesehen. Ein Gemeindliches Entwicklungskon-
zept ist in Arbeit. Für die Sanierung einer Löschwasserversor-
gungsanlage in Göhren sind Mittel eingestellt. Weiterhin vorge-
sehen sind: Planungsaufgaben in Richtung Stadtentwicklung, 
Energetische Sanierung, Wärmenetze, Modelprojekt Auma-
platz, die Bahnbrücke in Gütterlitz als auch Bebauungspläne. 
Unterstützung durch unser Bauamt erhalten auch die Projekte 
bei der Sanierung der Kirchen in Braunsdorf und Zickra. Die 
Summe von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
belaufen sich auf ca. 3,1 Millionen EUR. Eine Vielzahl von Auf-
gaben liegen vor uns und diese müssen trotz immer wieder 
auftretender Probleme umgesetzt und abgearbeitet werden.  
 

Fast täglich gibt es Anrufe und Beschwerden über das wilde 
Parken im Mischgebiet am Seeweg. Ob abgestellte LKW`s in 
Parkbuchten oder Pkw’s in der Wendschleife für Busse. Immer 
wieder gibt es Verkehrsteilnehmer, Patienten oder Besucher, 
die die aufgestellten Verkehrsschilder einfach nicht sehen oder 
ignorieren. 
 

 
 

Wir haben die Möglichkeit geschaffen auf dem Parkplatz zwi-
schen Gesundheitszentrum und Grundschule die Pkw’s dort zu 
parken, um kurze Wege in die Arztpraxis oder in die Apotheke 
anbieten zu können. Mit 3 extra ausgewiesenen Behinderten-
parkplätzen sollte doch jeder Patient oder auch Besucher die 
Möglichkeit haben sein Fahrzeug in diesem Bereich zu parken. 
Da aber doch immer wieder einige Besucher aus Bequemlich-
keit oder soll ich es deutlich ansprechen „aus Faulheit“ oder 
„Trägheit“ sich auf Mitarbeiterparkplätze, als auch die extra 
ausgewiesenen 10 Parkplätze des DRK stellen und damit die-
se blockieren, funktioniert das vorgesehene Parksystem über-
haupt nicht. Zusätzlich stehen 3 ausgewiesene Parkplätze für 
Apothekenbesucher vor dem Gebäude zur Verfügung. Wenn 
diese aber besetzt sind, sollte man schon auf den angrenzen-
den Parkplatz ausweichen. Ausreden wie- keine Zeit oder ich 
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muss nur mal kurz ein Rezept einlösen, kann man schon gar 
nicht mehr hören. Unsere beiden Eigentümer des Gesundheit-
szentrums Frau Zörner und Herr Schulze haben mich gebeten 
noch einmal über die Parksituation rund um dieses Areal zu 
informieren. Muss denn immer erst die „Keule“ ausgepackt 
werden, um die Besucher zur Vernunft zu bewegen oder funk-
tioniert es auch ohne Androhung von Bußgeldern? 
 

 
 

Wer in den letzten Tagen mit offenen Augen durch die Natur 
geht, entdeckt leider noch viel mehr als Schneeglöckchen, Win-
terlinge und andere Frühlingsbooten. An Wegen und Straßen 
entdecken viele Spaziergänger abgelagerten Müll, was bei dem 

größten Teil der Bevölkerung nur zu einem Kopfschütteln führt. 
 

 
 

Die illegale Müllentsorgung hat in den letzten Wochen wieder 
zugenommen. Und was da alles entsorgt wird (die Bilder stel-
len es dar). Nun sind nicht 
nur Straßengräben, Contai-
nerplätze, abgelegenen 
Grundstücken oder Felder 
betroffen, nein auch vor 
Wäldern wird nicht haltge-
macht. Wenn manche Leute 
glauben so ihren Sperrmüll 
zu entsorgen, um Zeit und 
Geld für eine ordnungsge-
mäße Entsorgung zu spa-
ren, begehen sie eine Ord-
nungswidrigkeit. Der Müll 
kommt aber nicht von alleine 
an die gerade besagten 
Stellen. Oft fehlt es den Tä-
tern am Unrechtsbewusst-
sein, denn der Müll muss 
aufgeladen und dann auch 
noch (in der Hoffnung man wird nicht gesehen) wieder abgela-
den werden. Das ist an Frechheit nicht zu überbieten. Diese 
illegale Müllentsorgung hat sich als ernsthaftes Problem entwi-
ckelt. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer seinen Sperr-
müll zu entsorgen, denn dieser kann zum Teil kostenlos in den 
Wertstoffhöfen abgegeben werden. Aber auch turnusmäßig 

wird nach vorheriger Anmeldung beim Abfallwirtschafts Zweck-
verband Ostthüringen der Sperrmüll sowie auch Elektrogroß-
geräte, Schrott, Teppiche und Möbel kostenlos abgeholt. Wer 
es noch nicht wissen sollte, diese Entsorgung steckt in den Ab-
fallgebühren die ein jeder zahlt. Ich möchte noch einmal darauf 
hinweisen, dass laut Kreislaufwirtschaftsgesetz vorsätzlich 
oder fahrlässig Müll und Abfälle an einem anderen Ort, als an 
einer offiziellen Entsorgungsstelle ablagert oder entsorgt, han-
delt ordnungswidrig und muss mit einem Bußgeld rechnen. 
 

Bis jetzt hat das Ordnungsamt noch keine Verursacher gefun-
den. Hinweise aus der Bevölkerung nehmen wir gern entgegen. 
 

Apropos - mit offenen Augen durch unsere Stadt gehen. Wer in 
den letzten Tagen aus Richtung Hospitalstraße den Weg zur 
Landesstraße 3002 benutzt hat, konnte im Bereich nach der 
Brücke Eisenschmidtmühle eine Besonderheit entdecken. Die 
Familie Ullrich hat mit handwerklichem Geschick aus der nicht 
mehr standsicheren drei geteilten Erle einen Rastplatz zum 
Verweilen hergestellt. Danke dafür! 
 

 
 

Und auch am Penny Markt kann man wöchentlich Verände-
rungen entdecken. Der gesamte Eingangsbereich als auch der 
ehemalige Getränkemarkt wurde neu Verglast. Dabei sind 
nicht nur die beiden Türen sondern auch die gesamte Front 
erneuert wurden. Im Innenbereich installieren gerade die Mon-
teure 4 Gasheizungen und zusätzlich 4 kombinierte Klima+ 
Heizungsanlagen im Deckenbereich. 
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Nicht nur die neue farbliche Gestaltung macht viele Spazier-
gänger und sicherlich auch ehemalige Schüler der Grundschu-
le in der Zeulenroda Straße neugierig, was sich nach einein-
halb Jahren Bauzeit alles im und um das Schulgebäude verän-
dert hat. 
 

Vor nun fast 54 Jahren wurde die damals „Neue Schule“ später 
dann „Otto-Grotewohl-Oberschule“ eröffnet. Nach nun über 50 
Jahren fand im Auftrag des Schulträgers, das Landratsamt 
Greiz, eine Kernsanierung statt verbunden mit sicherheitsrele-
vanten Aspekten im Bereich Brandschutz und Barrierefreiheit. 
Neben zwei zusätzlichen Treppen, die im Brandfall als Ret-
tungswege dienen, ist in Punkto Barrierefreiheit ein Fahrstuhl 
eingebaut wurden. Das gesamte Schulgebäude wurde tro-
ckengelegt. Die Heizungsanlage sowie die Versorgungsleitun-
gen wurden erneuert. Die Elektrik verbunden mit Rauchmelde-
anlage, Klingel- Beschallungs- und Hausalarm als auch die Be-
leuchtung wurden vollständig erneuert. Eine Erneuerung gab 
es auch im Sanitärbereich. Zusätzlich zu den Gewerken kamen 
auch noch Maurer, Maler, Fußbodenleger, Metallbauer und 
Dachdecker zum Einsatz. Die Klassenzimmer erhielten zum 
Teil eine neue Ausstattung im Rahmen des Digitalpaktes digi-
tale Tafeln und Brandschutztüren. Der Landkreis investierte 
fast 2,5 Millionen EUR für eine hoffentlich noch lang bestehen-
de Schule. Nach eineinhalb Jahren Umbau konnten die Grund-
schüler nach den Winterferien ihr neues Domizil wieder in Be-
schlag nehmen. Restarbeiten im Außenbereich werden in den 
nächsten Wochen abgearbeitet. Mein Dank geht an den Schul-
träger für die Bereitstellung der Mittel für die Sanierung der 
Schule, den Handwerkern für die Ausführung der Arbeiten und 
dem Hausmeister sowie den Lehrern für die tatkräftige Unter-
stützung. 
 

 
 

Auf dem Gelände rund um die Franz Kolbe Regelschule sind 
hinsichtlich von Brandschutzauflagen aus Gerüstbauteilen 2 
mobile Fluchttreppen am Schulgebäude angebracht wurden. 
 

 

 
 

Der Frühling steht vor der Tür, machen wir sie auf und lassen 
ihn ganz schnell herein. 
 

Ein schönes Osterfest wünscht Ihnen 
Ihr Bürgermeister 
 

Frank Schmidt 
 
 

Öffnungszeiten/Sprechzeiten 
 

Schiedsstelle 
Herr M. Donner 
 0152/06761470 
E-Mail: schiedsstelle@auma-weidatal.de 
 

Herr M. Bernhardt 
 0157/71429143 
E-Mail: schiedsstelle@auma-weidatal.de 
 

Kontaktbereichsbeamter 
Altes Rathaus in Auma, Markt 1, 07955 Auma-Weidatal 
 036626-20066 
 

Sprechzeiten in der Außenstelle Auma-Weidatal: 
Dienstag  15:00 - 18:00 Uhr 
Donnerstag nach Absprache 
 

Hauptsitz Polizeiinspektion Greiz 
Brunnengasse 10, 07973 Greiz,  03661-6210 
Notruf: 110 
 

WBG Wohnbaugesellschaft Vogtland mbH 
Bei Fragen und Problemen, die die Angelegenheiten der 
gesellschaftseigenen und verwalteten Grundstücke in Auma 
betreffen, wenden Sie sich bitte direkt an das Büro in Triebes, 
 

Goethestr. 21, 07950 Zeulenroda-Triebes 
 

 036622/5670; Fax: 036622/56721 
 

Ansprechpartnerin: Frau Kubig. 
 

CDU-Landtagsabgeordneter, Volker Emde 
Wahlkreisbüro: Postfach 11/04, 07931 Zeulenroda-Triebes 
 

 036628/953949, E-Mail: wk@volker-emde.de 
 

Termine nach Vereinbarung. 
 

FDP-Landtagsabgeordneter Dirk Bergner 
Landtagsvizepräsident 
Mitglied im Innen- und Kommunalausschuss sowie Mitglied im Aus-
schuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten 
 

Bürgerbüro Greiz, August-Bebel-Straße 6, 07973 Greiz 
 

 03661/4539969 
 

E-Mail: wk@dirk-bergner.de 
 

Öffnungszeiten: wochentags von 8:00 - 16:00 Uhr 
 

Internet: www.politik-fuer-die-region.blogspot.com 
 

DIE LINKE.  Landtagsabgeordnete Ute Lukasch 
Wohnungspolitische Sprecherin - Mitglied im Ausschuss für Infrastruk-
tur, Landwirtschaft und Forsten - Mitglied im Petitionsausschuss 
 

Wahlkreisbüro Greiz, Carolinenstr. 14, 07973 Greiz 
 03661-456154; wkb-greiz@utelukasch.de 
 

Öffnungszeiten: Mo und Mi 10:00 - 16:00 Uhr und nach Vereinbarung. 
Ute Lukasch kann montags (nach Terminvereinbarung) im Greizer Bü-
ro angetroffen werden. 
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Bürgerbüro Zeulenroda, Greizer Str. 33, 
07937 Zeulenroda-Triebes,  036628-947548 
 

Öffnungszeiten: Di und Mi 15:00 - 18:00 Uhr und Do 10:00 - 13:00 Uhr 
und nach Vereinbarung. 
 

Internet: https://www.die-linke-greiz.de 

 
 

Mitteilung der Haupt- 

und Ordnungsverwaltung 
 

Folgendes Amtsblatt ist in der Stadt Auma-Weidatal erschienen: 
 

Amtsblatt Nr. 1 am 19.01.2024 
 

1. Bekanntmachung der Einladung der Jagdgenossenschaft 
Staitz am 17.03.2024 

 

2. Bekanntmachung zur Festsetzung der Realsteuern für das 
Jahr 2024 der Stadt Auma-Weidatal 

 

3. Stellenausschreibung als Mitarbeiter/in für das Stadtarchiv 
und die Stadtbibliothek (m/w/d) 

 

4. Öffentliche Bekanntmachung der Satzung der Fischereige-
nossenschaft Braunsdorf vom 26.09.2023 

 

5. Öffentliche Bekanntmachung des Gewässerunterhaltungs-
verbandes „Weiße Elster / Weida“ 

 

Das Amtsblatt erscheint bei Bedarf und liegt im Rathaus der 
Stadt Auma-Weidatal, Marktberg 9, 07955 Auma-Weidatal im 
Eingangsbereich kostenlos zur Abholung bereit. Im Bedarfsfall 
können kostenlose Einzelexemplare gegen Übernahme der 
Portokosten unter der vorgenannten Adresse bestellt werden. 
Das Amtsblatt kann auch unter www.rathaus-auma.de herun-
tergeladen werden. 
 
 

Haupt- und Ordnungsamt 
 

Im bereits am 01.03.2024 erschienen Amtsblatt der Stadt Au-
ma-Weidatal sind die amtlichen Bekanntmachungen zu den am 
26.05.2024 stattfindenden Kommunalwahlen veröffentlicht 
wurden. Am 26.05.2024 finden neben der Wahl des Landrates 
und des Kreistages, die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeis-
ters, die Wahl des Stadtrates der Stadt Auma-Weidatal, die 
Wahl der Ortschaftsbürgermeister sowie die Wahl der Ort-
schaftsräte in den Ortschaften Auma, Braunsdorf, Göhren-
Döhlen, Staitz und Wiebelsdorf statt. 
 

Auszugsweise erscheinen im Folgenden im Auma-Weidatal-
Boten die Aufforderung zur Einreichung der Wahlvorschläge 
für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters sowie des 
Stadtrates. 
 
 

Wahl des Bürgermeisters 
der Stadt Auma-Weidatal am 26.05.2024 

 

Bekanntmachung der Aufforderung zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl 
des Bürgermeisters der Stadt Auma-Weidatal 

 

1. In der Gemeinde/ Stadt Auma-Weidatal wird am 
26.05.2024 ein hauptamtlicher Bürgermeister gewählt. 

 

 Zum hauptamtlichen Bürgermeister, der als Beamter auf 
Zeit auf die Dauer von sechs Jahren gewählt wird, ist jeder 
Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wähl-
bar, der am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat. Per-
sonen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union besitzen, sind unter den-
selben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deut-
sche. Nicht wählbar ist, wer am Wahltag das 65. Lebens-
jahr vollendet hat. Zum hauptamtlichen Bürgermeister kann 
auch ein Bewerber gewählt werden, der zur Zeit der Wahl 
seinen Aufenthalt nicht in der Gemeinde hat. 

 

 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der 
Bundesrepublik Deutschland zurzeit: Königreich Belgien, 
Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik Est-
land, Republik Finnland, Französische Republik, Helleni-
sche Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, 
Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich 
der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Por-

tugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, 
Republik Slowenien, Slowakische Republik, Königreich 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Republik 
Zypern. 

 

 Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbar-
keit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer 
vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsver-
wahrung befindet. 

 

 Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, 
wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber 
hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer im Übrigen 
die persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt 
des Bürgermeisters hat für die Zulassung zur Wahl gegen-
über dem Wahlleiter der Gemeinde eine schriftliche Erklä-
rung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder 
inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssi-
cherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftrag-
ten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat; er muss 
ferner erklären, dass er mit der Einholung der erforderli-
chen Auskünfte insbesondere beim Landesamt für Verfas-
sungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unter-
lagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
einverstanden ist und ihm die Eignung für eine Berufung in 
ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 
ThürKWG). 

 

1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 
Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. 
Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit 
aufgefordert. 

 

 Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber 
kann nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen 
Bewerber enthalten darf und dem eine Erklärung des Be-
werbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. 
Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt 
werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich ertei-
len, sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder 
Wählergruppe ist. 

 

 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss 
den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 
der Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort 
kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn 
das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge er-
forderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die 
Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wähler-
gruppen tragen. Die Wahlvorschläge von Parteien und 
Wählergruppen müssen die Unterschriften von mindestens 
zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen er-
klärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 

 

 In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein 
Stellvertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein 
Stellvertreter müssen wahlberechtigt und volljährig sein. 
Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stell-
vertreter. Sind nur ein Beauftragter und nicht auch der 
Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner 
des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellver-
treter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall 
gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und 
sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber 
dem Wahlleiter der Gemeinde abberufen und durch andere 
ersetzt werden. 
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1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss 
nach dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunal-
wahlordnung enthalten: 

 

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wähler-
gruppe, 

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-
schrift des Bewerbers, 

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellver-
treters, 

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtig-
ten unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres 
Geburtsdatums und ihrer Anschrift. 

 

 Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als 
Anlage beizufügen: 

 

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur 
ThürKWO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in 
den Wahlvorschlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in 
einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit 
dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nati-
onale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen 
zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung der 
erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass 
ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenver-
hältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Best-
immungen nicht fehlt, 

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 
Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG 
von der Partei oder Wählergruppe durchzuführende Ver-
sammlung, 

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters 
und zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 
15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG. 

d) eine Bescheinigung der Gemeinde seiner Hauptwoh-
nung über die Wählbarkeit nach dem Muster der Anlage 
22 zur ThürKWO, wenn die Hauptwohnung nicht in der 
Gemeinde ist, in der er sich bewirbt. 

 

1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem 
Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen 
des Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburts-
datum, den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie un-
ter Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums 
und der Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal 
so vielen Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen sind (insgesamt 80 Unterschriften ). Be-
wirbt sich der bisherige Bürgermeister als Einzelbewerber, 
sind keine Unterstützungsunterschriften erforderlich. 

 

 Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage 
beizufügen: 

 

 Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur 
ThürKWO, dass er für dieselbe Wahl nicht in einem ande-
ren Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministeri-
um für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit 
oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbei-
tet hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Aus-
künfte einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für ei-
ne Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte 
des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt. 

 

 Zusätzlich ist eine Bescheinigung der Gemeinde seiner 
Hauptwohnung über die Wählbarkeit nach dem Muster der 
Anlage 22 zur ThürKWO beizufügen, wenn die Hauptwoh-
nung nicht in der Gemeinde ist, in der er sich bewirbt. 

 

2. Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte 
Bewerber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der 
Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wähler-
gruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder 
stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu ge-
ben, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemesse-
ner Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Be-
werber kann auch durch eine Versammlung von Delegier-
ten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 

oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe 
aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung 
zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Ab-
stimmung gewählt werden. 

 

 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Be-
werbers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Ein-
ladung sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahl-
vorschlag einzureichen. Hierbei haben der Versammlungs-
leiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung ge-
genüber dem Wahlleiter der Gemeinde an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versamm-
lung vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern Gele-
genheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist 
zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne 
des § 156 des Strafgesetzbuches (StGB). 

 

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Greiz, oder im Ge-
meinderat/Stadtrat der Gemeinde /Stadt Auma-Weidatal 
vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vie-
len Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 64). 

 

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder 
Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines ei-
genen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder 
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unter-
stützungsunterschriften von viermal so vielen Wahlberech-
tigten wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein ge-
meinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlags-
träger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemein-
derat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen 
Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn 
einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eige-
nen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunter-
schriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Greiz, in dem die 
Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat/Stadtrat vertreten ist. 

 

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn 
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder 
neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, 
dass die Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags 
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Un-
terzeichner des früheren Wahlvorschlags war. 

 

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften persönlich nach der Einreichung 
des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadt-
verwaltung Auma-Weidatal bis zum 22.04.2024 (34. Tag 
vor der Wahl) 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ih-
res Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Ge-
burtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unter-
schrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit 
dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen 
Dienstzeiten der Stadtverwaltung Auma-Weidatal 

 

Montag: * 8.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr 

Dienstag: 8.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 16.00 Uhr 

Mittwoch: 8.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr 

Donnerstag: 8.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 18.00 Uhr 

Freitag: * 8.00 – 12.00 Uhr  

* Am 29.03.2024 (Karfreitag) und am 01.04.2024 
(Ostermontag) ist die Stadtverwaltung geschlossen. 
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 im Rathaus in 07955 Auma-Weidatal, Marktberg 9, im 
im Zimmer 26 (Pass- und Meldewesen) ausgelegt.  

 

 Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen 
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht 
oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage 
sind, einen Eintragungsraum bei der Stadtverwaltung Auma-
Weidatal aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintra-
gungsschein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch 
bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem 
Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die 
Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an 
Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen. 

 

 Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für die die-
selbe Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe 
Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste eingetra-
gen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl un-
terzeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht 
zurückgenommen werden. 

 

3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht 
die erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser 
Wahlvorschlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit 
einer Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschrif-
ten (Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüglich 
nach Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die 
Ausführungen unter 3.3 gelten entsprechend. 

 

4. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekannt-
machung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 
12. April 2024 (44. Tag vor der Wahl) bis 18.00 Uhr einge-
reicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der 
der Stadt Auma-Weidatal, Stadtverwaltung Auma-Weidatal, 
Marktberg 9, 07955 Auma-Weidatal. 

 

 Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12.April 
2024 (44. Tag vor der Wahl) bis 18.00 Uhr durch gemein-
same schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvor-
schlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Ein-
zelbewerbers zurückgenommen werden. 

 

5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag 
eingereicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vor-
geschlagenen Bewerber durchgeführt. 

 

6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter 
der Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die 
Beauftragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festge-
stellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge 
müssen spätestens am 22. April 2024 (34. Tag vor der 
Wahl) bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 23.04.2024 (33. 
Tag vor der Wahl) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde 
zusammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvor-
schläge den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anfor-
derungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind. 
Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach 
der Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so 
findet die Wahl nicht statt. 

 

7. Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thürin-
ger Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und 
Termine verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass 
der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf einen Sonn-
abend, einen Sonntag, einen gesetzlichen oder staatlich 
geschützten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den 
vorherigen Stand ist ausgeschlossen (§ 37 Abs. 2 
ThürKWG). 

 

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter. 

 

Auma-Weidatal, den 29.02.2024 
 

Hessel 
Wahlleiterin der Stadt Auma-Weidatal 

Wahl der Stadtratsmitglieder der 

Stadt Auma-Weidatal am 26. Mai 2024 
 

Bekanntmachung der Aufforderung zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl 

der Stadtratsmitglieder der Stadt Auma-Weidatal 
 

1. In der Stadt Auma-Weidatal sind am 26.05.2024 16 Stadt-
ratsmitglieder zu wählen. 

 

 Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmit-
glieds/Stadtratsmitglieds sind Wahlberechtigte, die am Tag 
der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben (§ 12 
ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 
2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht 
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und 
seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Ge-
meinde haben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermu-
tet, wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei 
mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des 
Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).  

 

 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der 
Bundesrepublik Deutschland zurzeit: Königreich Belgien, 
Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik Est-
land, Republik Finnland, Französische Republik, Helleni-
sche Republik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, 
Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich 
der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Por-
tugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, 
Republik Slowenien, Slowakische Republik, Königreich 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Republik 
Zypern. 

 

 Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbar-
keit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer 
vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsver-
wahrung befindet (§ 12 ThürKWG). 

 

1.1 Für die Wahl der Gemeinderatsmitglie-
der/Stadtratsmitglieder können Wahlvorschläge von Partei-
en im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von 
Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert: 

 

 Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahl-
vorschlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 32 
Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer 
Reihenfolge unter Angabe ihres Nachnamens und Vorna-
mens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer 
Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber 
darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er 
muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder 
Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurzbe-
zeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort 
tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hin-
zugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvor-
schläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge 
müssen die Unterschriften von mindestens zehn Wahlbe-
rechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlags 
sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahl-
ausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 

 

 In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stell-
vertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellver-
treter müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine 
Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvor-
schlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. 
Sind nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter 
bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahlvor-
schlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kommunal-
wahlgesetz nichts Anderes bestimmt ist, sind nur der Be-
auftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter 
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berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag 
abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die 
Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein 
Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden. 

 

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss 
nach dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten: 

 

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wähler-
gruppe, 

 

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-
schrift der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im 
Wahlvorschlag, 

 

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellver-
treters, 

 

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtig-
ten unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres 
Geburtsdatums und ihrer Anschrift. 

 

 Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen: 
 

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der An-
lage 6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in 
einem anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt 
sind und dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag 
zustimmen, 

 

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 
Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG 
von der Partei oder Wählergruppe durchzuführende Ver-
sammlung, 

 

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters 
und zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 
15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG. 

 

2. Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der 
Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wähler-
gruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder 
stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu ge-
ben, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemesse-
ner Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Be-
werber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer 
Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wäh-
lergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederver-
sammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Ab-
stimmung gewählt werden. 

 

 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Be-
werber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einla-
dung sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvor-
schlag einzureichen. Hierbei haben der Versammlungslei-
ter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegen-
über dem Gemeindewahlleiter an Eides statt zu versichern, 
dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge in ge-
heimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsbe-
rechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewer-
benden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ih-
re Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustel-
len. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versi-
cherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zu-
ständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbu-
ches (StGB). 

 

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Greiz oder im Ge-
meinderat/Stadtrat der Stadt Auma-Weidatal vertreten sind, 
müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtig-
ten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe 
zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen Wahlberech-

tigten unterstützt werden wie Gemeinderatsmitglieder zu 
wählen sind (insgesamt 64 Unterschriften einfügen). 

 

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvor-
schlagsträger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im 
Kreistag oder Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Ein-
reichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben 
den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen 
hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal 
so vielen Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmitglieder zu 
wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf kei-
ner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn des-
sen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Ge-
samtheit im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund des-
selben gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen ver-
treten sind oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlags-
träger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner 
Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvor-
schlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im 
Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im Gemeinde-
rat/Stadtrat vertreten ist. 

 

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn 
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder 
neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, 
dass die Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags 
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Un-
terzeichner des früheren Wahlvorschlags war. 

 

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften persönlich nach der Einreichung 
des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadt-
verwaltung Auma-Weidatal bis zum 22.04.2024 (34. Tag 
vor der Wahl) 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ih-
res Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Ge-
burtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unter-
schrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit 
dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen 
Dienstzeiten der Stadtverwaltung Auma-Weidatal  

 

Montag: * 8.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr 

Dienstag: 8.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 16.00 Uhr 

Mittwoch: 8.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr 

Donnerstag: 8.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 18.00 Uhr 

Freitag: * 8.00 – 12.00 Uhr  

* Am 29.03.2024 (Karfreitag) und am 01.04.2024 
(Ostermontag) ist die Stadtverwaltung geschlossen. 

 

 im Rathaus in 07955 Auma-Weidatal, Marktberg 9, im 
Zimmer 26 (Pass- und Meldewesen) ausgelegt.  

 

 Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen 
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht 
oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage 
sind, einen Eintragungsraum bei der Stadtverwaltung Auma-
Weidatal aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintra-
gungsschein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch 
bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem 
Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die 
Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an 
Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen. 

 

 Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl be-
reits in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben 
oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet 
haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückge-
nommen werden. 

 

4. Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listen-
verbindung). Sie muss spätestens am 22.04.2024 (34. Tag 
vor der Wahl ) 18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklä-
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rung der Beauftragten der Wahlvorschläge gegenüber dem 
Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. Dieser Erklärung ist die 
schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der 
einzelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) beizufügen. 

 

5.  Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekannt-
machung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 
12.04.2024 (44. Tag vor der Wahl ) bis 18.00 Uhr einge-
reicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der 
Stadtverwaltung Auma-Weidatal, Marktberg 9, 07955 Au-
ma-Weidatal einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 12.04.2024 (44. Tag vor der Wahl ) bis 
18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des 
Beauftragten des Wahlvorschlages und der Mehrheit der 
übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlages zurückge-
nommen werden. 

 

6. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag 
eingereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl 
wird ohne Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber 
und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen Be-
werber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele 
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder/Stadtratsmitglieder 
zu wählen sind. 

 

7. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter 
der Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die 
Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseiti-
gen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 
22.04.2024 (34. Tag vor der Wahl) bis 18.00 Uhr behoben 
sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderun-
gen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge 
Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen 
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in sol-
chen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), 
sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 
23.04.2024 (33. Tag vor der Wahl) tritt der Wahlausschuss 
der Gemeinde/Stadt zusammen und beschließt, ob die ein-
gereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenver-
bindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anfor-
derungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind. 

 

8.  Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thürin-
ger Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und 
Termine verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass 
der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf einen Sonn-
abend, einen Sonntag, einen gesetzlichen oder staatlich 
geschützten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den 
vorherigen Stand ist ausgeschlossen (§ 37 Abs. 2 
ThürKWG). 

 

9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter. 

 

Auma-Weidatal, den 29.02.2024 
 

Hessel 
Wahlleiterin der Stadt Auma-Weidatal 
 
 

Bei uns sind neue 

Broschüren erhältlich: 
 

● Wanderglück: 
 TOP-Tipps für Naturliebhaber 15 Lieblingstouren 
 

● Radlerglück: 
 Die schönsten Routen für Entdecker, Genießer und 
 Aktive 
 

● Clever zur Schule: 
 Fuß- und Radverkehr auf dem Schulweg fördern 
 

● 10 gute Gründe für den Fuß- und Radverkehr 
 

● Thüringen fährt sicher: 
 Regeln und Tipps für Auto- und Radfahrende 
 inkl. der neuen StVO-Änderungen! 

 

Wir gratulieren 
 

Der Bürgermeister der Stadt Auma-Weidatal 
gratuliert den Altersjubilaren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünscht noch viele 
schöne Jahre, Glück und Gesundheit. 
 

Auch all denen, die im kommenden Monat ein 
Hochzeitsjubiläum feiern, wünscht er viel Glück und 
noch viele gemeinsame Jahre in bester Gesundheit. 
 

Hinweis: 
 

Alle Jubiläen können nur nach erfolgter Einwilligungserklä-
rung veröffentlicht werden. Das entsprechende Formular 
erhalten Sie in der Stadt Auma-Weidatal. 
 

 
 

Aufruf an alle Ehejubilare 
 

Der Bürgermeister möchte gern allen Ehejubilaren, die in der 
Stadt Auma-Weidatal ihren Wohnsitz haben, aus Anlass des  
 

 50. (Goldene Hochzeit), 
 60. (Diamantene Hochzeit), 
 65. (Eiserne Hochzeit), 
 70. (Gnadenhochzeit), 
 75. (Kronjuwelenhochzeit) und 
 80. (Messinghochzeit) 
 

Hochzeitstages gratulieren. 
Die Eheschließungsdaten sind im Melderegister nicht immer 
vollständig oder mit falschem Datum (mit Ort und Datum) 
gespeichert und auch auf andere Weise nicht zu erhalten. 
 

Ehepaare, die in den Jahren 1944, 1949, 1954, 1959, 1964 
und 1974 geheiratet haben, werden deshalb gebeten, sich 
beim Einwohnermeldeamt der Stadt Auma-Weidatal, Markt-
berg 9, 07955 Auma-Weidatal zu melden (036626 64617), um 
nicht bei entsprechenden Gratulationen vergessen zu werden. 
Bei der Meldung ist der Tag der Eheschließung urkundlich 

(Eheurkunde) nachzuweisen. 
 
 

 

Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro 
der Stadt Auma-Weidatal 

 

Öffnungszeiten: 
 

Montag:   geschlossen 
Dienstag  9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr 
Mittwoch:  geschlossen 
Donnerstag:  9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 
Freitag:   9:00 - 11:00 Uhr 
 

Kontakt: 
 

E-Mail:  buergerbuero@auma-weidatal.de 
Telefon: 036626/646-17 oder -19 (Fax: 036626/646-46) 
 

 
 

Information aus dem Fundbüro 
 

Stand: 21.02.2024 
 

● Schlüsselbund mit 6 Schlüssel 
 

● Schlüsselbund „DRK-Anhänger“, mit 10 Schlüssel 
 

● VW-Autoschlüssel mit „Rewe-Clip“ 
 

● Schlüsselbund mit 2 Schlüssel und Anhänger 
 

● Schlüsselband mit 2 Schlüssel 
 

● Skoda-Autoschlüssel mit Anhänger 
 

● Schwarze Geldbörse 
 

● 1 Schlüssel evtl. für Fahrradschloss 
 

● Stockschirm vom 10.11.2023 
 

● Lesebrille (beim Bäcker liegengelassen) 
 

● Anhängerkupplung 
 

Vermisst wird 
 

● eine Brille mit silbernem Gestell und Hörgeräte, verloren Im 
Graben, in Auma 

 

● ein Engelanhänger mit drei Schlüssel, verloren in Auma 
 

● ein weiteres Hörgerät, verloren in Auma 
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Sollten Sie die oben genannten Gegenstände vermissen oder 
gefunden haben, so melden Sie sich bitte beim o. g. Fundbüro 
zu den bekannten Öffnungszeiten. 
 
 

Informationen für die Vereine 

der Ortschaft Auma! 
 

Bis zum 30. April 2024 besteht die Möglichkeit, dass Vereine 
der Ortschaft Auma Anträge auf finanzielle Zuschüsse bei der 
Stadtverwaltung Auma-Weidatal stellen können. Nachstehende 
Kriterien sollten berücksichtigt werden: 
 

- Die Zuwendung kann nur im Rahmen des im Haushalt vorge-
sehenen Budgets erfolgen. 

 

- Pro Verein kann jährlich nur eine Veranstaltung finanziell un-
terstützt werden. 

 

- Ein Anspruch besteht nicht. 
 

- Vorzugsweise werden kulturelle Veranstaltungen gefördert. 
 

- Die zu fördernden Veranstaltungen oder Maßnahmen müs-
sen gemeinnützig, öffentlich und regional bedeutsam sein.  

 

- Sie müssen im Veranstaltungskalender der Stadt Auma-
Weidatal gemeldet sein und  auf dem Gebiet der Ortschaft 
Auma stattfinden. 

 

- Über Ausnahmen entscheidet der Ortschaftsrat oder Ort-
schaftsbürgermeister. 

 

- Die Förderung setzt eine angemessene Eigenbeteiligung vo-
raus. 

 

- Anträge müssen eine Kostenaufstellung enthalten. 
 

- Eine Unterstützung kann auch durch organisatorische Hilfe, 
Bereitstellung von Mitarbeitern, Technik und Material sowie 
Räumlichkeiten erfolgen. 

 

- Anträge für größere Vorhaben, sind jeweils bis zum 31.10. 
des Vorjahres an den Ortschaftsbürgermeister zu richten.  

 

- Über die Förderung entscheidet der Ortschaftrat Auma. 
 

- Geförderte Veranstaltungen oder Maßnahmen müssen bis 
30.11. des jeweiligen Jahres unaufgefordert detailliert ab-
gerechnet werden, sonst erfolgt im darauffolgenden Jahr kei-
ne Berücksichtigung. 

 

Die Anträge können bis zum 30.04.2024 schriftlich bei der 
Stadtverwaltung Auma-Weidatal, Marktberg 9, 07955 Auma-
Weidatal (Fax: +49 36626 64646 oder E-Mail: info@auma-
weidatal.de) gestellt werden. Anträge die nach dem 30.04.2024 
eingehen finden keine Berücksichtigung. 
 

Die Anträge erhalten Sie im Rathaus (Einwohnermeldeam-
tes) oder zum Downloaden auf unserer Internetseite: 
www.rathaus-auma.de. 
 
 

Veranstaltungskalender 2024 
 

Die Stadt Auma-Weidatal beabsichtigt für 2024 einen Veran-
staltungskalender über alle öffentlichen Sport- und Kulturver-
anstaltungen in der Stadt Auma-Weidatal zu erstellen und auf 
unserer Internetseite und dem Auma-Weidatal-Bote zu veröf-
fentlichen. 
 

Ortsansässige Vereine und Verbände, die möchten, dass 
ihre in der Stadt Auma-Weidatal stattfindenden öffentlichen 
Veranstaltungen im Kalender aufgenommen werden, können 
diese Veranstaltungen unter Angabe von Datum, Uhrzeit, Ver-
anstaltungsart und -ort bei der: Stadtverwaltung Auma-
Weidatal, Marktberg 9, 07955 Auma-Weidatal, per Post, per E-
Mail (info@auma-weidatal.de), per Fax +49 36626 64646 mel-
den. 
 
 

Bundesfreiwilligendienst 

bei der Stadt Auma-Weidatal 
 

Umweltbereich, Kindergarten, Archiv/Bibliothek 
 

Bei Interesse können Sie sich bewerben unter: 
 

 

Tel: 036626/6460, Fax: 036626/64646 oder 
E-mail: info@auma-weidatal.de 

 

oder schriftlich: Marktberg 9, 07955 Auma-Weidatal 

Informationen 

aus der Stadtbibliothek 
 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 

Unsere Stadtbibliothek öffnet ab März wieder zu den regulären 
Öffnungszeiten: 
 

 Dienstag  16:00 bis 18:00 Uhr  
 

 Donnerstag  14:00 bis 18:00 Uhr 
 

Neben den geänderten Öffnungszeiten steht auch ein perso-
neller Wechsel an: Wie einige von Ihnen bereits wissen, ver-
lässt uns unsere langjährige Mitarbeiterin Frau Meister gegen 
Ende März. An ihrer statt wird Sie Frau Purfürst in den noch 
provisorischen Räumen unserer Stadtbibliothek begrüßen. 
 

Wir bauen weiterhin fleißig für Sie um. Bitte sehen Sie uns 
eventuelle Verschmutzungen und herumliegendes Baumaterial 
im Treppenhaus nach. 
 

Neue Medien: 
 

Kinder- und Jugendbücher 
 

● THiLO/Annette Neubauer, Feenabenteuer zum Lesenlernen 
 

● Fee Krämer, Rille: Die Dschungelfreunde sind los! 
 

● Andrea Schütze, Das magische Zaubertandem 
 

● Daniel Napp, Peeperkorns Reise um die Welt 
 

● Ulf Nilsson, Kommissar Gordon: Der erste Fall / Doch noch 
ein Fall 

 

● Fiona Dunbar, Lulu Baker: Zauberkekse lügen nicht 
 

● Tamzin Merchant, Die Gilde der Hutmacher: Geheimnisse 
aus Stoff und Seide 

 

Belletristik 
 

● Katharina Peters, Ufermord. Ein Rügen-Krimi 
 

● Douglas Preston/Lincoln Child, Fear. Grab des Schreckens. 
Ein neuer Fall für Special Agent Pendergast 

 

● Val McDermid, Der lange Atem der Vergangenheit. Kriminal-
roman 

 

● Ellen Sandberg, Das Erbe 
 

● Hera Lind, Eine Handvoll Heldinnen 
 

● Katherine Webb, Die Schuld jenes Sommers 
 

● Oliver Pötzsch, Die Henkerstochter / Die Henkerstochter und 
der schwarze Mönch. Historische Romane 

 

Sachbücher 
 

● Jeannette Knake, Nassfilzen. 
 Mit Mega-Filzer leicht gemacht 
 

u. v. m. 
 

Bis bald in Ihrer Stadtbibliothek Auma! Ich freue mich auf Ihren 
Besuch! 
 

Ulrike Meister 
Kristin Purfürst 
 
 
 

 

Schon gewusst? 
 

Seit Mitte September 2023 bis Ende März 2024 
könnt ihr euch im Schaukasten des Rathauses über 
die Firma Fotografie Maren Schuster informieren. 

 

NICHT VERPASSEN - SCHAUT VORBEI! 
 

Dieser Schaukasten steht für alle zur Verfügung. Firmen, 
Vereine, aber auch privat können diese Flächen zur eige-
nen Vorstellung genutzt werden. Was stellen unsere Fir-
men her, was geschieht in den Vereinen, was hat der ein 
oder andere für verrückte Hobbys, wir sind gespannt. 
 

Wer Interesse hat, kann sich gern im Rathaus Auma-
Weidatal, Haupt- und Ordnungsamt oder per Mail unter: 
info@auma-weidatal.de melden. 
 

 
 

 

mailto:info@auma-weidtal.de
mailto:info@auma-weidtal.de
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Müllentsorgung 2024 Auma-Weidatal 
 

Hausmüll 
 

Pfersdorf (Dienstag ungerade Woche) 
12.03.2024  
 

Döhlen, Göhren, Staitz (Dienstag gerade Woche) 
19.03. / 02.04.2024 
 

Wiebelsdorf, Wöhlsdorf (Dienstag ungerade Woche) 
12.03. / 26.03.2024 
 

Wenigenauma (Mittwoch ungerade Woche) 
13.03./ 27.03.2024 
 

Untendorf, Tischendorf (Freitag ungerade Woche) 
28.03.2024 
 

Zickra (Freitag ungerade Woche) 
15.03.2024  
 

Auma, Gütterlitz, Im Gewerbegebiet Wenigenauma, Krölpa, 
Muntscha, Braunsdorf (Freitag ungerade Woche) 
15.03. / 28.03.2024 
 

LVP 
 

Zickra (Dienstag ungerade Woche) 
26.03.2024 
 

Wenigenauma (Mittwoch gerade Woche) 
20.03.2024 
 

Auma, Gütterlitz, Im Gewerbegebiet Wenigenauma, Unten-
dorf, Braunsdorf mit Tischendorf (Donnerstag gerade Wo-
che) 
21.03.2024 
 

Döhlen, Göhren, Krölpa, Muntscha, Pfersdorf, Wiebelsdorf, 
Wöhlsdorf, Staitz (Freitag gerade Woche) 
22.03.2024 
 

Papier 
 

Wenigenauma (Mittwoch gerade Woche) 
06.03. / 03.04.2024 
 

Auma, Gütterlitz, Im Gewerbegebiet Wenigenauma, Unten-
dorf, Braunsdorf mit Tischendorf (Donnerstag gerade Wo-
che) 
07.03. / 04.04.2024 
 

Zickra (Donnerstag gerade Woche) 
21.03.2024 
 

Döhlen, Göhren, Krölpa, Muntscha, Pfersdorf, Wiebelsdorf, 
Wöhlsdorf, Staitz (Freitag ungerade Woche) 
27.03.2024 
 

Änderungen sind vorbehalten. Die aktuellen 
Termine finden Sie auch auf der Homepage des 

Abfallwirtschaftszweckverbands Ostthüringen: www.awv-ot.de 
 

Sperrmüll- und Schrottabfuhr 
 

Der AWV Ostthüringen bietet die sog. Abrufsammlung für 
Sperrmüll, Schrott und Elektroschrott an. 
 

Sperrmüll/Schrott/Elektroschrott wird nur nach telefonischer 
Anmeldung zu einem festgelegten Termin abgeholt. Angemel-
deter Sperrmüll/Schrott/Elektroschrott muss zum gebuchten 
Termin bis spätestens 6:00 Uhr bereitgestellt werden. Die An-
meldung erfolgt über unser Servicetelefon 0365 83321-50 Mo.-
Do. von 8:00 bis 17:00 Uhr und Fr. von 8:00 bis 15:00 Uhr. 
 

Schadstoffmobil 
 

Dienstag, 12. März 2024 in Auma 
Markt von 13:30 - 15:30 Uhr 
 

Donnerstag, 18. April 2024 in Braunsdorf 
Ortsstraße Nähe Nr. 10 von 13:30 - 15:30 Uhr 
 

Mittwoch, 08. Mai 2024 in Göhren-Döhlen 
Feuerwehrhaus von 13:30 - 15:30 Uhr 
 

Mittwoch, 10. Juli 2024 in Staitz 
Dorfplatz von 13:30 - 15:30 Uhr 
 

Dienstag, 13. August 2024 in Auma 
Parkplatz gegenüber Polyplast von 13:30 - 15:30 Uhr 

Frühjahrsputz in Auma-Weidatal 
 

am 23.03. bis 24.03.2024 
 

(gemäß § 5 Abs. 5 der Straßenreinigungssatzung 
der Stadt Auma-Weidatal vom 21.01.2013, 

veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 2/2013) 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger! 
 

Am Wochenende vom 23.03. bis 24.03.2024 wollen wir in allen 
Ortschaften unserer Stadt den alljährlichen Frühjahrsputz 
durchführen.  
 

Ziel dieser Maßnahme 
ist es, das optische Er-
scheinungsbild unserer 
Stadt durch Säuberung 
der Straßen, Wege, 
Plätz und Bürgersteige 
zu verbessern. Das an-
fallende Kehrgut kann 
gut sichtbar vor den 
Grundstücken abgelagert werden und wird von den Bauhofmit-
arbeitern am 25.03.2024 entsorgt. 
 

Lieber Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

nutzen Sie die Gelegenheit, machen Sie mit und setzen Sie ein 
Zeichen für eine saubere Stadt und deren Ortschaften. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Frank Schmidt, Bürgermeister 
 
 

Bekanntmachung 
 

über die Änderung der Sprechzeit in den Fachäm-
tern der Verwaltung der Stadt Auma-Weidatal: 

 

Dienstag, den 26.03.2024 
von 9.00 - 12.00 Uhr und von 13.00 - 18.00 Uhr 
 

Donnerstag, den 28.03.2024 (Gründonnerstag) 
von 9.00 - 12.00 Uhr und von 13.00 - 16.00 Uhr 
 
 

 

Aus den Ortschaften 
 

 

Ortschaft Staitz 
 

Ausstellung im Gemeindehaus in Staitz „140 Jahre Bahnstre-
cke Werdau -Wünschendorf - Weida Altstadt - Mehlteuer“ 
am 23.03.2024 von 14:00 - 18:00 Uhr und am 24.03.2024 von 
10:00 - 12:00 Uhr. 
 
 

Ortschaft Wiebelsdorf 
 

Auszug aus dem Protokoll der Ortschaftsratssitzung 
der Ortschaft Wiebelsdorf vom 07.02.2024 

 

Beginn:  19:00 Uhr 
Ende:   20:30 Uhr 
anwesend: lt. Anwesenheitsliste 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil: 
- Eröffnung der Sitzung 
- Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
- Feststellung der Beschlussfähigkeit 
- Feststellung der Tagesordnung 
 

1. Bestätigung des Protokolls vom 14.09.2023 
2. Wahlvorberatung 2024 
3. Informationen und Mitteilungen 
 

Folgender Beschluss wurde gefasst: 
 

Beschluss Nr.: 15-02/2024: 
Der Ortschaftsrat beschließt die Niederschrift vom 14.09.2023. 
 

A. Schmidt, Schriftführerin 
 

Die Einsicht in die Niederschriften, Beschlüsse und Anlagen 
über die öffentlichen Sitzungen steht allen Bürgern zu den 
Sprechzeiten der Stadt Auma-Weidatal, Rathaus Auma, frei. 
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Kindergartennachrichten 
 

 

Kindergarten „Sonnenschein“ 
 

Ein lustiges Faschingstreiben… 
 

…gab es am Rosenmontag im Kindergarten „Sonnenschein“ in 
Auma. Ganz wild verkleidete Cowboys, wunderschöne Prinz-
essen, tapfere Ritter und niedliche Marienkäfer trafen hier auf-
einander. Gestärkt werden musste sich natürlich auch. Hier 
möchten wir noch ein großes Dankeschön an unsere Küchen-
fee Beate und an die Mama eines Kindes, Kerstin Wimmer, 
weitergeben. 
 

 
 

 
 

 
 

Fotos/Text: Daniela Zelle 

Schulanfänger*innen zu Besuch im Rathaus 
 

Am 13. Februar ging es für uns Schulanfänger*innen aus der 
Kita „Sonnenschein" zum Bürgermeister Herrn Schmidt ins 
Rathaus in Auma-Weidatal. Wir durften uns das Rathaus vom 
Büro des Bürgermeisters bis hin zum Keller anschauen, viele 
Fragen stellen und leckere Süßigkeiten naschen. Vielen Dank 
für diesen informativen Vormittag! 
 

 
 

 
 

Text/Foto: Carolin Oberländer 

 
 

Kindergarten „Zwergenland“ 
 

Fasching im „Zwergenland“ 
 

Ab Rosenmontag war es auch wieder bei uns im „Zwergen-
land“ soweit, die Faschingshochsaison nahm ihren Lauf. Be-
reits Tage vorher wurde der Kindergarten geschmückt und fa-
schingsfein gemacht. Die Kinder haben fleißig mit gebastelt 
und immer noch hin und her überlegt, welche Kostüme sie tra-
gen werden. 
 

Dann war Rosenmontag und bereits vor dem Frühstück waren 
die meisten Schmetterlinge, Feen, Elsas, Spidermans, Zaube-
rer, Feuerwehrmänner ……… voller Aufregung im Kindergar-
ten. Die meisten Kinder konnten es gar nicht erwarten, ihre 
Kostüme zu zeigen und sich zu präsentieren. Einige wollten 
aber auch die mitgebrachten Kostüme partout nicht anziehen, 
aber das ist auch kein Problem, es gibt eben auch schon ganz 
junge „Faschingsmuffel“, denen der ganze Trubel einfach zu 
viel ist. Sie setzen sich dann lieber hin und schauen zu wie die 
anderen tanzen und toben oder nehmen sich ein Buch. Bereits 
zum Frühstück läuft Faschingsmusik und gleich danach wird 
getanzt und das erste Lieblingsspiel der „Stuhltanz“ absolviert. 
Das macht eine Menge Spaß und wider erwartend gewinnen 
nicht die Schulanfänger sondern wesentlich jüngere Kinder. 
Auch Luftballons und Tröten sind beliebte Spielzeuge und es 
geht wirklich ziemlich bewegt und laut zu. Die Kleinsten haben 
sich dann auch noch ihre Instrumente geschnappt und damit 
die Stimmung eingeheizt. 
 

Höhepunkt am Rosenmontag ist immer der Besuch des 
Wöhlsdorfer Faschingsvereines im Kindergarten. In diesem 
Jahr kam die große Abordnung mit Prinzenpaar, Vereinspräsi-
dent und vielen weiteren Vereinsmitgliedern. Lange vorher 
denken wir uns Spiele aus, die unsere Kinder gegen die Er-
wachsenen spielen. Dieses Mal war ein Bewegungsparcours 
aufgebaut, mit Balancieren, Durchkriechen, Steigen und Sitz-
rutschen. Schwierigkeit für die Großen war, dass sie das Gan-
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ze mit Schwimmflossen absolvieren mussten, während die 
Kinder Schwimmflügel anhatten. Es war ziemlich lustig anzu-
schauen und auch das zweite Spiel gewannen eindeutig die 
Kinder, auf kleinen Teppichen musste eine schnelle Runde ge-
laufen werden. Jetzt gab es noch ein Wettessen, Popcorn, die 
auf einer Schnur aufgefädelt waren, sollten ohne zu Zuhilfen-
ahme der Hände aufgegessen werden, hier war das Ergebnis 
ziemlich knapp, aber wieder zum Vorteil der Kinder. Nach dem 
Tauziehen, einem gemeinsamen Tanz und der Übergabe der 
obligatorischen Pfannkuchen an uns, wurde der Faschingsver-
ein mit viel Applaus, guten Wünschen und dem Narrhalla-
marsch und „Hund und Sau - Wöhlsdorf Helau“ verabschiedet. 
Vielen lieben Dank an alle Mitglieder, dass diese schöne Tradi-
tion auch weiter erhalten werden kann. 
 

Am Dienstag geht es hier im Kindergarten noch einmal ziem-
lich bunt zu und mit der Turnrutsche, Kriechtunneln, Turnbän-
ken und Steigsteinen gibt es neben Faschingsmusik noch viele 
weitere Bewegungsmöglichkeiten. Gemeinsame Spiele und 
Lieder runden den Tag ab. Viele haben wieder ein  Kostüm 
angezogen, andere kamen nur mit einer Kopfbedeckung oder 
eben ganz normal gekleidet in den Kindergarten. Auch hier gab 
es wieder richtig viel Spaß und zu zünftiger Partymusik wurde 
gesungen und getanzt.  
 

Am Aschermittwoch ist ja alles wieder vorbei, der Kindergarten 
wird entschmückt, die Faschingskostüme wieder verstaut, die 
Partymusik aber nicht ganz so weit weggelegt, man kann ja nie 
wissen. Jedenfalls war der Fasching auch in diesem Jahr wie-
der ein voller Erfolg und wenn es nach einigen Kindern ginge, 
könnte das ganze Jahr Fasching sein - irgendwie kommt es 
einem so vor, als ob es das auch ist. 
 

Nun freuen wir uns auf den Frühling und die Frühlingswoche 
im März, davon berichten wir das nächste Mal. 
 

Liebe Grüße von allen kleinen und großen „Zwergenländern“ 
 

 
 

 

 
 

 
 

Text/Fotos: Andrea Schauerhammer 

 
 

 

Schulnachrichten 
 

 

Neues aus der Regelschule 
 

Im ersten Monat des neuen Kalenderjahres fanden wieder ei-
nige besondere Veranstaltungen statt. 
 

Am Donnerstag, dem 18. Januar, vertrat unser Volleyball-
Team der Wettkampfklasse 3 erfolgreich die Regelschule beim 
Regionalfinale in Gera. Unsere Spieler mussten sich gegen 5 
weitere  Mannschaften aus Regelschulen und Gymnasien be-
haupten und konnten einen beachtlichen 3. Platz erreichen. 
Herzlichen Glückwunsch! 
 

Zu einer besonderen Musikstunde für die Schülerinnen und 
Schüler der 3.- 6. Klasse besuchte uns Familie Tores am Frei-
tag, dem 26. Januar. Das vielreisende Ehepaar stellte Musikin-
strumente aus aller Welt vor und brachte so manchen zum Er-
staunen. Ein gemeinsames Musizieren, bei dem fast alle der 
70 Schülerinnen und Schüler ein Rhythmusinstrument spielten, 
beendete diese musikalische Weltreise.  
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Am Sonnabend, dem 27. Januar, fand unser „Tag der offenen 
Tür“ statt, zu dem vorrangig die zukünftigen 5. Klässler einge-
laden wurden. Nach einer kurzen musikalischen Eröffnung und 
Begrüßung durch den Schülersprecher konnten sich die Schü-
lerinnen und Schüler und deren Eltern in den Fachräumen um-
sehen und verschiedene Aufgaben lösen, wobei zahlreiche 
Regelschüler ihre Fachlehrer bei der Betreuung der Stationen 
unterstützten. Auf einem „Laufzettel“ wurden erfolgreich absol-
vierte Stationen abgestempelt und am Ende gab es für die 
Schülerinnen und Schüler eine kleine Belohnung. Im Schüler-
café wurden vom Schülerrat erstmals frisch gebackene Waffeln 
angeboten und der Schulförderverein sorgte für Wiener und 
Kaffee. Zudem betreute der Schülerrat einen Informationsstand 
zum Kinderhospiz Mitteldeutschland, wo auch vor Ort Spenden 
gesammelt wurden. Die für diesen Vormittag eingeplanten 2 
Stunden vergingen wie im Flug und unsere Gäste konnten sich 
davon überzeugen, dass auch eine kleine Regelschule an-
schaulichen und abwechslungsreichen Unterricht bieten kann.  
 

 
 

 
 

Zur Anmeldung für die zukünftige Klasse 5 ist das Sekretariat 
am Donnerstag, dem 7. März, sowie am Dienstag, dem 12. 
März, bis 17:00 Uhr besetzt. Nach vorheriger Absprache sind 
auch andere Termine möglich. Das ausgefüllte Anmeldeformu-
lar und ggf. ein aktueller Sorgerechtsbescheid sollten zur An-
meldung mitgebracht werden. 
 

Das 1. Schulhalbjahr endete mit dem Auszug der Grundschule. 
Am letzten Schultag vor den Winterferien wurden die einzelnen 
Klassen durch den Schülerrat und die Schulleitung verab-
schiedet. Das Kollegium der Grundschule zeigte sich anerken-
nend und dankbar für die gute Aufnahme und Zusammenarbeit 
der vergangenen 1 1/2 Jahre. Wir wünschen allen Grundschü-
lerinnen und Grund-schülern, Lehrerinnen sowie Erzieherinnen 
und Erziehern ein schönes, entspanntes und erfolgreiches 
Lernen und Arbeiten in ihrem „neuen“ Gebäude. 
 

Statt der quirligen Grundschüler „beleben“ seit Anfang Februar 
die Bauarbeiter Schule und Schulhof. Schon vor den Ferien 
wurden die Fundamente für die Außentreppen errichtet. In der 
Winterferienwoche wurden in der oberen Etage Staubschutz-
wände angebracht und Wanddurchbrüche für die Fluchttüren 

vollzogen. In der ersten Schulwoche nach den Ferien wurde 
das Gerüst für den Bau der Außentreppen errichtet. 
 

 
 

 
 

 
 

Fotos RS: Frau Hug 
 

 
 

Foto: Tobias Cyliax 

Über die weiteren Bauarbeiten werde ich in der nächsten Aus-
gabe informieren. 
 

Agnes Hug, Schulleiterin 
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Neues aus der Grundschule 
 

Hurra, wir ziehen um!!! 
So lautete es vor ca. 4 Wochen für alle Grundschulkinder, Er-
zieher, Lehrer und das technische Personal. Seit dieser Zeit 
hieß es sortieren, packen, transportieren. Am letzten Schultag 
vor den Winterferien standen sehr viele Kartons zum Abholen 
bereit. Diese wurden zusammen mit den Möbeln am ersten 
Ferientag in die "neue - alte" Grundschule gebracht. Welch ein 
Chaos!  Fünf Tage wurde geputzt, Klassen- und Hortzimmer 
eingeräumt und Lernmaterialien geordnet. 
 

Hurra, wir sind umgezogen!!! 
Am 19. Februar 24 fiel der Startschuss für das zweite Halbjahr 
in der frisch sanierten Schule. Neugierige Blicke, freundliche 
Gesichter und staunende Augen verrieten: Alle Mühen haben 
sich gelohnt. Ein helles Gebäude mit großräumigen Fluren und 
strahlenden Klassenzimmern erwartete uns und so mancher 
meinte, dass das Lernen und Spielen nun mehr Spaß und 
Freude bereite. 
 

Nun gilt es für die nächsten Wochen sich einzurichten, den All-
tag zu organisieren und vor allem das Außengelände zu ver-
schönern, so dass im Frühjahr zum Tag der offenen Tür viele 
Besucher ins Staunen versetzt werden können. 
 

Schulleitung 
 

   
 

Fotos: Frau Ute Spreda 
 

 
 

 
 

Fotos: Frau Kerstin Rippe 

 

Bereitschaftsdienste 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

pothekenbereitschaft 
 

Zeulenroda - Triptis mit täglichem Wechselrhythmus 
 

Notdienst von 8.00 - 8.00 Uhr 
 

Alte Apotheke Zeulenroda     Tel. 036628/589 70 
 

Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda Tel. 036628/4030 
 

Neue Apotheke Zeulenroda      Tel. 036628/589 70 
 

Stadtapotheke ZEULENRODA      Tel. 036628/97 334 
 

Stadtapotheke TRIEBES      Tel. 036622/51 359 
 

Apotheke am Wasserturm Hohenleuben Tel. 036622/7049 
 

Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf Tel. 036625/20 034 
 

Stadt-Apotheke Triptis         Tel. 036482/3500 
 

Adler-Apotheke Petra König e.K. Weida Tel. 036603/62291 
 

Stadt-Apotheke Weida      Tel. 036603/62252 
 

Stadt-Apotheke Berga/Elster    Tel. 036623/20215 
 

Macrobius-Apotheke Wünschendorf  Tel. 036603/88212 
 

Mühlen Apotheke Auma-Weidatal   Tel. 036626/20351 
 

Neue Apotheke Neustadt/Orla    Tel. 036481/52020 
 

Grüne Apotheke Neustadt/Orla    Tel. 036481/51822 
 

Hirsch-Apotheke Neustadt/Orla    Tel. 036481/2100 
 

10.03.  Alte Apotheke Zeulenroda 
 

11.03.  Adler-Apotheke Petra Könik e.K. Weida 
 

11.03.  Neue Apotheke Neustadt/Orla 
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12.03.  Neue Apotheke Zeulenroda 
 

13.03.  Grüne Apotheke Neustadt/Orla 
 

14.03.  Stadt-Apotheke Triptis 
 

15.03.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
 

16.03.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf 
 

17.03.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

18.03.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
 

19.03.  Stadt-Apotheke Weida 
 

20.03.  Macrobius-Apotheke Wünschendorf 
 

21.03.  Mühlen Apotheke Auma-Weidatal 
 

22.03.  Hirsch-Apotheke Neustadt/Orla 
 

22.03.  Stadt-Apotheke Berga/Elster 
 

23.03.  Neue Apotheke Zeulenroda 
 

24.03.  Alte Apotheke Zeulenroda 
 

25.03.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
 

26.03.  Neue Apotheke Neustadt/Orla 
 

26.03.  Stadt-Apotheke Triptis 
 

27.03.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf 
 

28.03.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
 

29.03.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
 

30.03.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

31.03.  Mühlen Apotheke Auma-Weidatal 
 

01.04.  Grüne Apotheke Neustadt/Orla 
 

01.04.  Stadt-Apotheke Berga/Elster 
 

02.04.  Alte Apotheke Zeulenroda 
 

03.04.  Neue Apotheke Zeulenroda 
 

04.04.  Adler-Apotheke Petra Könik e.K. Weida 
 

04.04.  Hirsch-Apotheke Neustadt/Orla 
 

05.04.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
 

06.04.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
 

07.04.  Stadt-Apotheke Triptis  
 

08.04.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf  
 

08.04.  Mühlen Apotheke Auma-Weidatal 
 

09.04.  Neue Apotheke Neustadt/Orla 
 

09.04.  stadtapotheke TRIEBES 
 

10.04.  stadtapotheke TRIEBES 
 

11.04.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
 

12.04.  Stadt-Apotheke Weida 
 

12.04.  Grüne Apotheke Neustadt/Orla 
 

13.04.  Macrobius-Apotheke Wünschendorf 
 

13.04.  Hirsch-Apotheke Neustadt/Orla 
 

14.04.  Neue Apotheke Neustadt/Orla 
 
 

 

Notfalldienste 
 

Telefonnummer für den ärztlichen und 
zahnärztlichen Bereitschaftsdienst sowie 

Apothekenbereitschaft außerhalb der Praxiszeit: 
 
 

116 117 
 

* * * 

Rettungsleitstelle Gera: 
 

0365/48820 bzw. 0365/412176 
 

* * * 

Für lebensbedrohliche Notfälle rufen Sie 

bitte den Rettungsdienstarzt unter  112. 
 

 
 

Störungsnummern 
 

Störungsnummer Erdgas: 

0800 6861177 
 

TEAG Thüringer Energie AG - Kundenservice 

03641817 1111 
 

TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co.KG 

(im Auftrag der TEAG) Störungsdienst 

0800 686 1166 (24h) 

 
 
 

 
 
 
 

 

Sterbefälle 
 

 

 

  Zimmermann, Friedmar     31.01.2024 
  

  Bodusch, Rudi        02.02.2024 
 

  Makowsky, Isolde, geb. Hirschmann 06.02.2024 
 

  Böhm, Käte, geb. Leuschner   08.02.2024 
 

  Pietz, Jutta         09.02.2024 
 

  Müller, Jürgen        13.02.2024 
 

  Donner, Hubert       16.02.2024 
 

  Wünsche, Hagen       20.02.2024 
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Kirchliche Nachrichten 
 

 

Evang.-Luth. Kirchgemeinden 

Göhren-Döhlen, Dörtendorf und Staitz 
 

Pfarramt Göhren-Döhlen und Staitz über das Gemeindebüro 
Triebes, Zeulenrodaer Straße 3 und Pfarrer Debus, 

Tel./Fax. 036622/51325 zu erreichen. 
 

Sie sind herzlich eingeladen 
 

am Sonntag, dem 10. März 2024 um 9.00 Uhr 
in das Dorfgemeinschaftshaus Dörtendorf zum Gottesdienst 
 

am Sonntag, dem 24. März 2024 um 10.00 Uhr 
in die Kirche Berga zur regionalen Predigtreihe „Alles gesche-
he in … Glauben“ mit regionaler Band „Brigade Sämann“ 
 

am Gründonnerstag, dem 28. März 2024 um 16.30 Uhr 
in die Kirche Staitz zum Gottesdienst mit Abendmahl 
 

am Gründonnerstag, dem 28. März 2024 um 21.30 Uhr 
in die Kirche Döhlen zur Lichterandacht 
 

am Karfreitag, dem 29. März 2024 um 9.00 Uhr 
in das Dorfgemeinschaftshaus Dörtendorf zum Gottesdienst 
mit Abendmahl 
 

am Ostersonntag, dem 31. März 2024 um 9.00 Uhr 
in die Kirche Staitz zum Gottesdienst 
 

Ihr Pfarrer Michel Debus 
 
 

Mitteilungen des Evangelisch-

Lutherischen Kirchspiels Auma 

für den Monat März 2024 
 

Monatslosung März 
 

„Was kann uns scheiden von der Liebe Christi?“  (Römer 8,35) 
 

Gottesdienste und andere Veranstaltungen 
 

Änderungen sind möglich! 
 

 

10.03.24 
 

09:00 Uhr 
 

Zickra 
 

 

Gottesdienst 
 

16.03.24 
 

17:30 Uhr 
 

Muntscha 

 

Abendgottesdienst 
 

 

17.03.24 
 

09:00 Uhr 
 

14:00 Uhr 

 

Braunsdorf 
 

Pahren 

 

Gottesdienst 
 

Gottesdienst 
 

 

23.03.24 14:00 Uhr 
 

Förthen 
 

Gottesdienst mit Taufe 
 

 

24.03.24  
  

Gottesdienst in Zeulen-
roda und Umgebung 
 

 

28.03.24 
 

19:00 Uhr 
 

Auma 

 

Tischabendmahl- 
Pfarrhaus 
 

 

29.03.24 
 

09:00 Uhr 
 
 

10:30 Uhr 
 
 

14:00 Uhr 
 
 

15:30 Uhr 
 
 

17:00 Uhr 

 

Gütterlitz 
 
 

Wöhlsdorf 
 
 

Förthen 
 
 

Pahren 
 
 

Krölpa 

 

Gottesdienst 
mit Abendmahl 
 

Gottesdienst 
mit Abendmahl 
 

Gottesdienst 
mit Abendmahl 
 

Gottesdienst 
mit Abendmahl 
 

Gottesdienst 
mit Abendmahl 
 

 

30.03.24 
 

21:00 Uhr 
 

Braunsdorf 
 

Osternacht 
 

 

31.03.24 
 

10:00 Uhr 
 

Auma 
 

Zentralgottesdienst 
Familiengottesdienst mit 
Osterspiel + Ostertanz 
der Christenlehre-Kinder 
 

 

01.04.24 
 

10:00 Uhr 
 

14:00 Uhr 

 

Zickra 
 

Wenigen-
auma 

 

Gottesdienst 
 

Gottesdienst + Detscher 
braten 
 

 

Aufgrund des Datenschutzgesetzes der EKD weisen wir Sie darauf 
hin, dass Sie jederzeit der Veröffentlichung Ihrer personenbezoge-
nen Daten widersprechen können. 
 

Dazu zählt u. a. Ihr Geburtstag sowie Daten zu Taufen, Hochzei-
ten und Trauerfeiern. Bitte wenden Sie sich dazu an das Pfarr-
amtsbüro, per Telefon, per e-mail oder gerne persönlich. 
 

 

* * * 
Wir haben noch sehr schöne Kalender über Auma, 
von Dr. Liebold. Im Pfarrbüro, käuflich zu erwerben. 

 

* * * 
Für die Ausstellung unserer Konfirmantionsbilder von der Lieb-
frauenkirche in Auma, suchen wir noch, von verschiedenen 
Jahrgängen, die entsprechenden Bilder mit den dazugehörigen 
Namen. Vielleicht kann uns jemand die Bilder zur Verfügung 
stellen. Wir würden noch folgende Jahrgänge benötigen: 
1936/1938/1940/1941/1942/1944/1945/1946/1947/1948/1954/
1958/1959/1960-1963/1967/1972/1979-1983/1986/1992/1993/ 
1998/1999/2000/2007/2008/2011/2016/2017/2019. 
 

Gerne im Pfarrbüro (dienstags u. donnerstags) vorbeikommen. 
 

Trauer in der Gemeinde 
 

Am 23.02.2024 wurde Friedmar Zimmermann aus Auma, auf 
dem Friedhof in Auma, beerdigt. 
 

Am 09.02.2024 verstarb, Jutta Pietz aus Gütterlitz. 
 

Wir schließen die Trauernden in unsere Gebete ein. 
 

Gott im Spiel - Bibel erleben - Christenlehre 
 

Herzliche Einladung an alle Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren 
 

Wann:  Jeden Donnerstag 15:30 bis 17:00 Uhr in der Schulzeit. 
 

Die Christenlehre wird in zwei Gruppen geteilt. 
1. Gruppe: 1-3. Klasse 
2. Gruppe: 4-6. Klasse 
 

In den Ferien entfällt die Christenlehre 
 

Wo: 
Im Pfarrhaus 
 

Was erwartet euch: 
Wir tauchen in eine Bibelgeschichte mit allen Sinnen ein. Krea-
tiv dürft ihr auch werden. Ein kleines Fest mit kleinen Snacks. 
 

Wer sind wir: 
Pfarrerin Lisa Krille, Jenny, Ines und Margit und Falko Springer 
 

Für weitere Fragen ruft bitte an: 
bei Jenny 0176/70172567 
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Jugendtreff 
 

Wir laden alle Kinder, ab der 5. Klasse, zum Jugendtreff, Zeu-
lenrodaer Straße 18, recht herzlich ein. In jeder ungeraden Ka-
lenderwoche, Dienstag (außer in den Ferien) ab 17:00 Uhr 
 

 
 

Seniorennachmittag im Bürgerraum, Altes Rathaus 
 

20.03.2024, 14:30 Uhr 
 

Chor und Posaunenchor 
 

Wir suchen neugierige die das Trompete bzw. Posaune spielen 
erlernen möchten. Gerne im Pfarrbüro melden. 
 

Das Pfarrbüro 
 

Sie erreichen Ihr Pfarramt unter 036626/20249, dort meldet 
sich dienstags und donnerstags von 9:00 - 12:00 Uhr die 
Pfarramtssektretärin Frau Treibl. 
 

E-Mail-Adresse: ev.pfarramt.auma@web.de 
     pfarramt.Auma@ekmd.de 
 

* * * 

 
 

(Bild: Aufstand - freudenwort Susanne Niemeyer, Als Klappkarte 
auf editionahoi)  
 

Weil jeder Morgen auch ein Aufstand ist. Aufstehen aus mei-
nen Gedanken: „Es wird doch eh nie besser.“. Aufstehen aus 
meiner Wut über manche Entscheidung der Politik. Aufstehen 
aus meiner Enttäuschung über all das, was ich nicht ändern 
kann. Aber ich bin ehrlich, momentan fällt es mir schwer aufzu-
stehen. Denn unser Land ist so gespalten wie schon lange 
nicht mehr. Zuletzt vielleicht in der Zeit des kalten Krieges. Ja, 

irgendwie fühlt es sich an wie Krieg, aber kein kalter, sondern 
ein stummer. Wie die Ruhe vor dem großen Sturm. Fast un-
bemerkt wird das Wasser unruhiger… immer mehr… bis die 
Wellen so hoch sind, dass wir darunter zu versinken drohen. 
Mir fällt es schwer aufzustehen. Ich bin müde. Müde von den 
stetigen Wandlungen: hier noch ein weiteres Formular zum 
Ausfüllen, da neue Gesetze. Müde von dem ständigen Hin und 
Her. Müde von neuen Schreckensnachrichten im Internet, 
Funk und Fernsehen. Wird es jemals ein Ende haben? frage 
ich mich unweigerlich.  
 

Mitten in meinen Gedanken kommt unser mittlerer Sohn an 
gehopst. Ich setze mich auf den Boden und er setzt sich auf 
meine ausgestreckten Beine. Er sieht mein Gesicht mit den 
Stirnfalten. Mit einem betrübten Lächeln fragt er mich: „Mama, 
wird Ostern dieses Jahr?“ 
 

Ich nehme ihn in den Arm und sage: „Natürlich wird Ostern.“ 
 

Ob Ostern wird, fragst du ängstlich, 
und ich sage, natürlich wird Ostern. 
 

Wer singt die Lieder, wer bringt das Licht herein? 
Wer spricht die Worte: „Der Herr ist auferstanden! Er ist wahr-
haftig auferstanden!“? 
Wer segnet die Angst 
Wer holt den Himmel auf die Erde?  
Wer erzählt von Gottes Liebe zu uns?  
 

Du, sage ich, und ich. 
Und die anderen. 
An ihren Küchentischen. 
An ihren Maschinen. 
Zwischen Legosteinen 
und melken der Kuh. 
Bei der ersten Schicht in der Tankstelle und 
Hände halten am Krankenbett. 
Bei dem Besuch auf dem Friedhof und 
Beim Unterricht in der Schule.  
Mit müden Augen am Taxistand und 
Im Pausenraum morgens um vier, 
zwischen Schneeglöckchen und Krokussen.  
Immer und überall.  
 

Mein Sohn lächelte mich an und sprach: „Dann ist Ostern also 
da, wo wir sind.“ 
 

Ich schaute ihn in seine grau-grünen Augen und sagte: „Ja, 
und dann ist Ostern nicht nur an einem Tag, sondern jeden 
Tag!“ 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen, dass Ostern 
für Sie und Ihre Familien werden kann. Mögen Sie 165 Tage 
im Jahr Ostern in ihrem Herzen und in ihrem Leben erfahren. 
 

Bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll. 
 

Mit lieben Grüßen 
Pfarrerin Lisa Krille 
 

3 Jahre - Pfarrerin in Auma sein 
 

Mit dem 1. März endet meine dreijährige Probezeit und damit 
auch meine ersten drei Jahre als Pfarrerin im Kirchspiel Auma. 
Nun stellt sich die Frage: Wie geht es weiter? Bleiben oder ge-
hen? Vor drei Jahren habe ich mich mit meinen fünf Sinnes-
wahrnehmungen bei Ihnen und Euch vorgestellt. Genau diese 
Sinne möchte ich erneut nutzen, um meine letzten drei Jahre 
Revue passieren zu lassen.  
 

1. Was sehe ich gern? 
Den wunderschön geschmückten Kirchvorhof beim Sommer-
konzert; eine Bohlenstube, die für so viele Christenlehre-Kinder 
langsam zu eng wird; unsere Trampeli- Orgel, die immer mehr 
Gestalt annimmt; jede meiner 10 Kirchen- vom besonderen 
Kirchenbau, wie in Zickra über den frisch restaurierten Taufen-
gel in Wöhlsdorf bis hin zu der Sonnendarstellung in der Kirche 
Krölpa oder auch die neuen Paramente in der Pahrener Kirche.  
 

2. Was höre ich gerne? 
„Komm, lass uns Verstecken spielen in der Kirche!“- von den 
Christenlehre- Kinder; der angeregte Austausch im Jugendtreff 
über Gott und die Welt; wenn das „Frakolonium Ensemble“ 
mich unterhält; die neuen Ideen, zum Teil auch Unkonventio-
nelle; Lebensgeschichten von Menschen, den Angehörigen 
und den Verstorbenen. 

https://www.editionahoi.de/sch%C3%B6ne-karten-1/ostern/
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3. Was schmecke ich gerne? 
Die leckeren Essen nach den Gottesdiensten. Ob Gulaschsup-
pe und Käselauchsuppe aus Förthen; Roster aus Pahren und 
Braunsdorf oder Auma; den selbstgebackenen Kuchen der 
Frauen aus Muntscha, Krölpa oder Wöhlsdorf oder die selbst-
gebackenen Detscher aus Wenigenauma- unsere Gottesdiens-
te sind etwas für die Seele und den Magen! 
 

4. Was rieche ich gerne? 
Wenn es dienstags im ganzen Haus nach Kaffee und Kuchen 
duftet, weiß ich: die Rot-Kreuz- Frauen sind zum Basteln da! 
 

5. Was fühle ich gerne? 
Das Taufwasser in meiner Hand und die Kinder, die ich nach 
der Taufe der Gemeinde als ihr neues Mitglied nach oben hal-
te. Meine beiden Hände, die zwei verliebte Menschen segnen 
und ihnen alles Gute und nur das Beste für ihren gemeinsa-
men Lebensweg wünschen. 
 

Wenn ich die erste Treppenstufe zum Pfarrhaus hinuntersteige 
und das Gefühl habe: ich bin zuhause! Somit habe ich das Ge-
heimnis gelüftet. Wir, Familie Krille werden in Auma bleiben! In 
diesem Sinne bedanke ich mich, im Namen auch meines Man-
nes und unserer Kinder, bei euch allen, die ihr uns mit so wei-
tem Armen und Herzen aufgenommen habt, sodass wir gleich 
das Gefühl haben, wir sind einer/ eine von euch! 
 

Wir freuen uns, unsere Kinder hier bei euch groß zu ziehen, 
dass dieses Pfarrhaus auch für sie zum Elternhaus werden 
kann! 
 

Auf viele, viele, viele weitere neue Ideen, wenn wir Altbewähr-
tes bewahren und Neues gemeinsam entdecken! 
 

Bleibt alle gesund und behütet! 
Eure Pfarrerin Lisa Krille  
 

Daher… schon mal vormerken:  
 

 
 
 

 

Osternacht - Kirche Braunsdorf 

am 30.03.2024, 21:00 Uhr 
 

 
 

Dieses Jahr zum Ostersonntag entführen die Christenlehre- 
Kinder Sie auf eine Zeitreise. Gemeinsam machen wir uns auf 
die Spuren von Jesus. Seinem Kreuzweg bis hin zu seiner 
Auferstehung. Seien Sie dabei, wenn die Kinder der Christen-
lehre ihren Ostertanz aufführen, begleitet und unterstützt vom 
Posaunenchor Auma und Annerose Barnikow und Hans- Jür-
gen Rothe. Vielleicht schwappt etwas von ihrer Osterfreude auf 
Sie über! 
 

Im Anschluss gibt es für ALLE Kinder Ostereier-Suchen rund 
um die Kirche. 
 

Und noch etwas haben wir uns für Sie ausgedacht…  
Wie wäre es mal mit einer Wanderung? 
 

 
 

Unsere „Sommer-Kultur-Kirche Auma“ startet ins dritte Jahr - 
diesmal nicht wie gewöhnt in der Kirche, sondern am Sophien-
bad. So möchten wir als Auftaktveranstaltung mit Ihnen eine 
musikalische Wanderung durch unsere schönen „Aumschen 
Wälder“ unternehmen. So laufen wir vom Sophienbad ausge-
hend- Richtung Waldhaus (Richtung Moßbacher Straße) - an 
der Rehraufe, dann wieder Richtung Brücke (Siedlungsstraße). 
 

Entlang unserer Wanderung werden bekannte Musiker*innen 
an verschiedenen Stationen auf uns warten. In diesem Sinne 
danken wir allen Musik*innen, die sich für dieses neue Experi-
ment bereit erklärt haben: Agnes Hug, Andreas Lorenz mit 
dem Posaunenchor Auma, das „Frakolonium Ensemble“, MDR 
Posaunist Sebastian Krause und noch andere Überra-
schungsmusiker warten auf Sie! An unserer vorletzten Station, 
bei der Rehraufe, wird der Förster Max Teubner einen kurzen 
Vortrag über den Zustand des Waldes halten.  
 

Begleiten Sie uns auf diesen Osterspaziergang der besonde-
ren Art.  
 

Nach unserer Wanderung können wir uns an der Kirche stär-
ken- mit gutem Essen und guter Musik!  
 

Wir freuen uns auf Sie!  
 

Der Gemeindekirchenrat Auma mit dem Vorbereitungsteam 
der „Sommer-Kultur- Kirche Auma“. 
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Vereine und Verbände 
 

 

Freiwillige Feuerwehr Auma-Weidatal 
 

Einsatzabteilung: 
 

Einsätze 2024 
 

05/2024: 03.02.2024  - Unterstützung Rettungsdienst, Auma 
 

06/2024: 12.02.2024  - Ölspur von Pausa bis Auma 
 

07/2024: 19.02.2024  - Unterstützung Rettungsdienst, Auma 
 

    
 

 
 

Am 03.02.2024 fand unsere Jahreshauptversammlung statt. 
Nachdem unser Wehrführer Steve Vavrik den Rechenschafts-
bericht der aktiven Wehr verlesen hatte, nutzte der Bürger-
meister seine kurze Zeit, um ein paar Worte in die Runde zu 
geben, dann musste er terminbedingt weiter. Ebenfalls wurde 
vom Jugendwart Markus Grunert der Rechenschaftsbericht 
verlesen, gefolgt von Worten unseres Stadtbrandmeister David 
Scheidereiter. Der Kassenbericht wurde vertretend durch Ma-
thias Hoh vorgetragen. 
 

Wir gratulieren folgenden Kameradinnen und Kameraden zur 
Beförderung ihres neuen Dienstgrades: 
 

 Andreas Ullrich zum Feuerwehrmann 
 Jan Zörkler zum Feuerwehrmann 
 Lukas Schrodt zum Feuerwehrmann 
 Eric Färber zum Oberfeuerwehrmann 
 Stefanie Vavrik zur Hauptfeuerwehrfrau 
 Franziska Liebau zur Hauptfeuerwehrfrau   
 

Ebenfalls gratulieren wir Andre Grunert, er erhielt die Aus-
zeichnung der Brandschutzmedaille am Bande für 10 Jahre 
Feuerwehr. 
 

Jugendfeuerwehr 
 

Am 14. Februar hatten wir unsere erste Schulung. Natürlich 
möchten wir sicher durch das Jahr 2024 gehen und so war das 
Thema „UVV“ - kurz für Unfall-Verhütungs-Vorschriften als ers-
tes dran. Ja, es klingt nach einem trocknen und wenig interes-
santen Thema, aber nicht ganz! Nach ein paar Minuten sah 
man schon deutlich das unsere Jugend weiß, was man tun 
muss um immer heil durch alle Ausbildungen und Schulungen 

zu kommen. Ganz aufgeweckt waren alle, als es hieß unser 
Löschgruppenfahrzeug fährt nun mal raus, um in der Praxis zu 
zeigen was ein „toter Winkel“ bei Großfahrzeugen ist. Mit Ke-
geln gewappnet liefen die Kinder vom Fahrzeug weg. Nun zeig-
te sich das Sichtfeld des Fahrers, zudem wurde noch erklärt 
welche Einflüsse noch auf den Winkel wirken können in dem 
keine oder nur schlecht Passanten und andere Verkehrsteil-
nehmer usw. gesehen werden. Mit einer kurzen Wiederholung 
endete unsere Schulung gegen 18.00 Uhr auch schon wieder. 
 

 
 

 
 

Erinnerung: 
Einladung zur Mitgliederversammlung 2024. 

 

Unser Verein ist schon auf eine schöne Anzahl an Mitgliedern 
gewachsen. Wir möchten allen, die Interesse haben aktiv oder 
fördernd in unserem Verein mitzuwirken, die Möglichkeit geben 
mit uns in Kontakt zu kommen, dies geht online und auch per 
Post. Auf der Homepage der Feuerwehr Auma-Weidatal kön-
nen unter der Rubrik-Verein- alle benötigten Unterlagen und 
Formale heruntergeladen werden, gerne könnt Ihr uns auch 
persönlich ansprechen. Alle die schon einen bestätigten Auf-
nahme Antrag haben, möchten wir daran erinnern, das am 09. 
März 2024 unsere Mitgliederversammlung im Gerätehaus der 
Feuerwehr Auma stattfindet. 
 

Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit: 
C. Köhler, FFw Auma-Weidatal 
 

Fotos: Feuerwehr Auma-Weidatal 

 

Ehrenamt ist Ehrensache! 
 

Und auch wir in der aktiven Abteilung freuen uns über jeden 
Interessierten, der sich uns anschließen möchte. 
 

Termine und Ansprechpartner findest Du auf unserer Homepa-
ge: www.feuerwehr-auma-weidatal.de oder vereinbare telefo-
nisch mit unseren Wehrführer unter 0176/45925260 einen 
Termin. 
 

Wehrführer 
Steve Vavrik 
 
 

JSV Auma 
 

Viele Medaillen für die Aumaer Judokas 
 

Am 03.02.2024 fand in der Schnaudertalhalle in Meuselwitz ein 
Turnier des dortigen Vereins statt. In den Altersklassen u9 bis 
u18 wurden die Kämpfe ausgetragen. Insgesamt erschienen 
230 Judokas aus 20 Vereinen Mitteldeutschlands zu diesem 
Turnier. Der JSV Auma war mit 10 Startern angereist.  
Die Ergebnisse im Überblick: 
Die Goldmedaillen sicherten sich Malte Schulze, Magdalena 
Lerch, Emma Arzt, Jakob Dietze und Tom Simon. Silber ging 
an Jeremy Mauch. Bronze holten sich Perez Samstag, Emilie 
Dietzel und Johann Militzer.  
Paul Knorr konnte sich in seinem ersten Wettkampf in der Al-
tersklasse der unter 18-jährigen noch nicht behaupten und lan-
dete auf dem 4. Platz. Besonders hervorzuheben bei diesem 
Turnier sind zum einen Magdalena Lerche, welche in ihrer Al-
tersklasse der unter 9-jährigen zwar kampflos siegte, sich aber 
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der Herausforderung stellte und 3 Freundschaftskämpfe in der 
nächst höheren Altersklasse absolvierte. Hierbei konnte sie 
eine Kontrahentin vorzeitig durch Hüftwurf bezwingen und 
überzeugte auch so auf ganzer Linie, auch wenn sie zum 
Schluss zwei Niederlagen einstecken musste. Denn einfach 
hat sie es ihren Gegnerinnen nicht gemacht. Des Weiteren 
konnte Malte Schulze bei seinen Kämpfen auf ganzer Linie 
überzeugen. Mit 2 vorzeitigen Siegen kletterte er zum ersten 
Mal bei einem Wettkampf ganz nach oben aufs Treppchen.  
 

Judoka bei ersten 
Landesmeisterschaften des Jahres 

 

Oskar Freund und Marie Knorr werden Meister 
Am ersten Februarwochenende standen traditionell die Lan-
destitelkämpfe der Jugend u18 und u21 auf dem Programm. 
Auch vier Aumaer Kämpfer machten sich am frühen Samstag-
morgen auf den Weg nach Schmalkalden um an den Titelspie-
len teilzunehmen. Fliegengewicht Oskar Freund trat zum ers-
ten Turnier in neuer Altersklasse u18 an. Als jüngster Jahrgang 
und deutlich am Leichtesten hatte er es jedoch mit altbekann-
ten Kontrahenten zu tun. Durch seine gute kämpferische Ver-
fassung konnte er sich schlussendlich überlegen zweimal 
durchsetzen und ein erstes Ausrufezeichen setzen. Marie 
Knorr und Kaja Engelhardt gingen in gleicher Gewichtskatego-
rie an den Start. Marie konnte schon im Januar beim starkbe-
setzten Sparkassenpokal in Jena mit Platz drei ein tolles Re-
sultat erzielen. Entsprechend motiviert ging sie auf die Matte 
und konnte an diesem Tag auch nicht gestoppt werden. Durch 
vorzeitige Siege konnte sie sich den Landesmeistertitel er-
kämpfen. Kaja zeigte wie immer eine sehr ambitionierte Leis-
tung, hielt über weite Strecken mit und wurde am Ende des 
Tages mit der Bronzemedaille belohnt. Auf dem Erfahrensten, 
Max Büchner, lag der meiste Druck. Der mehrfache Kinder- 
und Jugendlandessieger hat sich für dieses Jahr viel vorge-
nommen. Er will endlich zu den Deutschen Meisterschaften. 
Durch intensive Randori’s gut vorbereitet ging er bis 66 Kilo-
gramm der u21 auf die Matte. Gegen den Schwarzaer Aaron 
Dathe und den Erfurter Ahmed Sahlim zeigte Max sein ganzes 
Repertoire und konnte vorzeitig gewinnen. Auch gegen den 
Stotternheimer Leander Klein sah Max lange Zeit wie der Sie-
ger aus. Max unterlief allerdings kurz vor Ende des Kampfes 
ein Fehler, auf den der Erfurter Klein nur lauerte. Max‘ Angriff 
wurde gekontert - Niederlage und Platz zwei. Am Ende konn-
ten wir trotzdem erneut zufrieden die Heimreise antreten. Mitte 
Februar werden die Vier dann bei den Mitteldeutschen Titel-
kämpfen in Rudolstadt um die Medaillen mit streiten.  
 

 
 

Trotz großem Einsatz kann Max Büchner der späteren Sieger nicht 
bezwingen. 

 
 

Max Büchner (rechts) wirft Ahmed Sahlim (PSV EF) mit einer Aushe-
betechnik. 
 

 
 

Der Weltwitzer Büchner ruft sein komplettes Repertoire ab. 
 

 
 

Oskar Freund beim Wurf gegen Friedrich Hennig vom Kodokan Erfurt. 
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Marie Knorr kann Amelie Römmer auf Platz 2 verweisen. 
 

 
 

Der spätere Sieger Freund beherrscht seine Gegner im Griffkampf. 
 

 
 
 

Die Aumaer Judoka nach den Landesmeisterschaften. 
 

Fotos: Christopher Jahn 

Handballverein 
 

Neues aus der Abteilung Handball 
 

die jungen Wilden der E-Jugend 
In den letzten Wochen bestritten die beiden Aumaer Nach-
wuchsteams insgesamt drei Punktspielturniere. Die E-Jugend 
gastierte als erstes beim Post SV Gera und feierten zum Auf-
takt einen 4:3 Erfolg gegen den HSV Weimar. Gegen den 
Gastgeber musste man dann eine unnötig hohe 3:9 Niederlage 
hinnehmen. In der zweiten Partie gegen Weimar boten die 
Aumaer über weite Strecken eine gute Leistung, verstrickten 
sich aber dann in zu viele Einzelaktionen. Am Ende eine 2:5 
Niederlage. In der zweiten Partie gegen die Gastgeber boten 
dann die Aumaer eine schlechte Leistung. Im gesamten Spiel 
standen teils unnötige Abspielfehler zu Buche. Ohne Bewe-
gung konnte man den Gegner nicht gefährden und war im De-
ckungsbereich überfordert. Am Ende eine deutliche 10:1 Nie-
derlage bei der Willy Voigt der Ehrentreffer gelang. Auma spiel-
te mit Kurt Seidel, Jonas Ulmer (1), Toni Weigelt (3), Lorenz 
Zimmermann (1), Willy Voigt (5), Erna Nagler, Hilde Oertel und 
Johann Leucht. 
 

Im zweiten Turnier empfingen die Aktiven der E-Jugend beim 
Heimturnier neben Tabellenführer HBV Jena die Gäste von der 
HSG Oppurg/ Krölpa. Dabei boten die Blau Weißen anspre-
chende Leistungen. Nach langer ausgeglichener Partie unter-
lag man mit 4:8 zwar den effizienteren Jenaern, holte sich in 
einem spannenden Spiel gegen die HSG Akteure einen ver-
dienten 2:1 Sieg. Im zweiten Spiel gegen Jena waren die 
Aumaer etwas von der Rolle, machten viele Fehler und unter-
lagen mit 0:7 deutlich. Auch wenn die zweite Partie gegen 
Oppurg/ Krölpa beim 4:5 knapp verloren ging, zeigten die 
Aumaer Kurt Seidel (2), Jonas Ulmer (1), Toni Weigelt, Lorenz 
Zimmermann (1), Willy Voigt (6), Erna Nagler und Johann 
Leucht in diesem Turnier insgesamt eine Leistungssteigerung. 
 

gemischte D-Jugend  
Auswärts musste die D-Jugend im letzten Punktspielturnier der 
Vorrunde antreten. Dabei gelangen gegen den TSV Eisenberg 
mit jeweils 5:2 zwei schöne Erfolge. Gegen Gastgeber Post 
Gera musste man sich mit 6:11 und 2:10 zweimal geschlagen 
geben. Die Aumaer spielten mit Julius Kippnich, Kurt Seidel, 
Sharlyn Warnke, Bela Jahn, Emil Saberaus, Pascal Egert, Ne-
ro Seidel, Johann Taft und Willy Voigt. 
 

 
 

Die Mannschaft der gemischten D-Jugend. 
 

2. Männermannschaft 
Die Männer der zweiten Mannschaft bestritten im Berichtszeit-
raum zwei Partien und unterlagen nach einer enttäuschenden 
Leistung beim TSV Eisenberg mit 26:24. Auma spielte mit Paul 
Lerch, Karsten Fritzsche, Manuel Krause, Colin Töpel (3), Erik 
Hoffmann (5), Yves Wittmann (3), Jaques Wolfrum (3), Oscar 
Weise, Eric Röhler (3), Julian Knapp (5), Henning Staps (2) 
und Tobias Poßner. 
 

Bei der SG Saalfeld/Könitz/Bad Blankenburg wollte man die 
unnötige Niederlage wieder gut machen. Zwar fehlten den Blau 
Weißen sechs Akteure, doch in der Schlussphase gelang es 
mit dem 23:23 noch einen Zähler mit nach Hause zu nehmen. 
Auma spielte mit Paul Lerch, Karsten Fritzsche, Manuel Krau-
se, Marius Selzer (5). Colin Töpel (5), Yves Wittmann (2), 
Jaques Wolfrum (6), Henry Starke, Julian Knapp (5) und Hen-
ning Staps. 
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1. Männermannschaft 
Nach über zwei Monaten ohne Punktspiel durften auch die Ak-
teure der ersten Mannschaft wieder auf die Handballplatte. Im 
Heimspiel gegen überraschend starke Jenaer gelang mit dem 
31:29 ein Arbeitssieg. Auma spielte mit Leon Geiler, Manuel 
Krause, Andreas Röhler (3), Erik Hoffmann (6), Oscar Weise 
(3), Lucas Hempel (2), Johannes Barczyschyn (1), Tim Seidel 
(2), Lukas Kraske (6), Colin Töpel (1), Andre Grille und Jac-
ques Wolfrum (2). 
 

Beim HSV Weimar mussten die Aumaer mit der Besetzung 
Leon Geiler, Philipp Kopp, Lukas Kraske (5), Colin Töpel (6), 
Erik Hoffmann (9), Oscar Weise (1), Johannes Barczyschyn 
(3), Andre Grille und Tim Seidel (3) mit nur einem Auswechsel-
spieler auskommen und zeigten dennoch über sechzig Minuten 
eine starke kämpferische Leistung und belohnten sich am En-
de mit einem nicht unbedingt erwarteten 26:27 Erfolg. 
 

Frauen 
Seit Januar treffen sich wieder zahlreiche Mädels und Frauen 
um sich sportlich zu betätigen und dem kleinen runden Leder 
hinterherzujagen. Diese suchen weiterhin sportbegeisterte und 
humorvolle Mitstreiter, die richtig Bock auf Handball haben und 
sich auch ins Vereinsleben integrieren möchten. Alle Mädels 
und Frauen, die mindesten 16 Jahre alt sind und sich ange-
sprochen fühlen können sich jeweils donnerstags um 18:30 in 
der Turnhalle der Grundschule Auma melden 
 

Trainingszeiten 
Nicht nur die Frauen der Abteilung Handball freuen sich über 
Verstärkung. Auch die anderen Blau Weiß Teams begrüßen 
gern neue Handballverrückte. Diese können sich gern zu den 
Trainingszeiten in der Turnhalle in der Zeulenrodaer Straße 
melden. 
 

Mädels und Jungs, 1. bis 4. Klasse - montags 16:30-18:00 Uhr 
Mädels und Jungs, 5. bis 6. Klasse - freitags 17:00-18:30 Uhr 
Frauen, ab 16 Jahre                   donnerstags 18:30-20:00 Uhr 
Männer                                               freitags 18:30-22:00 Uhr 
 

Die nächsten Spiele 
10.03.2024, 10.00 Uhr -  Turnier E-Jugend in Erfurt 
17.03.2024, 14.00 Uhr -  Männer II gegen LSV Ziegelheim II 
                    16.00 Uhr -  Männer I gegen HSV Ronneburg II 
23.03.2024, 15.00 Uhr -  LSV Ziegelheim II gegen Männer II 
Termin offen    -  Endrundenturnier D-Jugend 
 

Weitere Informationen 
gibt es unter: thv-handball.liga.nu 
    facebook.com/SVBWAumaHandball 
    sv-blau-weiss-auma-handball.de 
 
 

 

1. SMZ Auma e. V. 
 

Am 03.02.2024 fand unsere Apres Ski Party statt. Leider war 
uns der Wettergott nicht hold und statt Schnee und Kälte, war 
es eine sehr feuchte Angelegenheit von oben geworden. Aber 
die Heizpilze und Feuertonnen haben alle Gäste gut gewärmt. 
Unser ausdrücklicher Dank geht an alle Helfer und auch Gäste, 
welche bei strömendem Regen, uns beim Abbau des Zeltes 
geholfen haben. Vielen DANK dafür. 
 

Am 16.02.24 fand unsere Jahreshauptversammlung statt. Wir 
haben das Jahr 2023 Revue passieren lassen und einen Aus-
blick auf das bevorstehende Jahr gegeben. Eine rege Diskus-
sionsrunde beendete den Abend. 
 

Vom 15.03. - 17.03.2024 wird endlich, das seit 2020 geplante, 
dann zwangsweise abgesagte, Nachwuchsprobelager in 
Plothen mit 6 befreundeten Kapellen stattfinden. 95 Teilnehmer 
sind angemeldet und die Vorbereitungen sind fast abgeschlos-
sen. Es wird ein anstrengendes, aber sicherlich aufregendes 
Wochenende für Alle werden. Einen Beitrag wird es in der 
nächsten Ausgabe geben. 
 

Vorankündigung: 
 

28.03.2024 - Gründonnerstag: 

öffentliche Osterprobe in den Vereinsräumen 
 

Euer SMZ Auma 

 

Kultur- u. Heimatverein Auma e. V. 
 

"Wir begrüßen den Frühling" 
 

Der Kultur- und Heimatverein Auma e.V. öffnet am 
 

Sonntag, dem 24.03.2024 ab 13.30 Uhr 
 

die Heimatstube mit ihrer neuen Ausstellung 
 

"30 Jahre Heimatverein“. 
 

In der Heimatstube gibt es Kaffee und Kuchen. 
 

Auf dem Markt am Osterbrunnen brennt der Rost. 
 

Wir freuen uns auf euer kommen! 
 

Der Kultur und Heimatverein Auma e.V. 
 

 
 

 
 

Kulturnachrichten 
 

 

Gedanken zu alten Festen, 

Traditionen und Jahreszeiten 
 

Lenzing - der alte Frühlingsmonat März 
 

Anfang März beginnt kalendarisch der Frühling. Im alten 
Lenzing oder altfränkisch Lenzinmânôth feiern wir dieses Jahr 
das christliche Auferstehungs- und Vergebungsfest (31.03.), 
welches urspünglich dem jüdischen Pessachtermin entsprach; 
ca. zehn Tage früher (20./21. 03.) findet die Frühjahrstagund-
nachtgleiche statt. Während das christliche Kirchenfest noch 
lunar bestimmt wird und der Frühlingsbeginn ein kalendari-
scher Marker ist, handelt es sich bei der Frühjahrstagund-
nachtgleiche um ein astronomisches Ereignis. Obwohl viele 
dieser Kalendarien unterschiedliche Ausgangspunkte zu haben 
scheinen (astronomisch, solar, lunar, religiös) gehen sie häufig 
auf das zurück, was wir als phänomenologische Ereignisse 
kennen: die Ursprünge unserer Feste und Kalendarien liegt in 
der genauen Beobachtung und Überlieferung natürlich-
jahreszeitlicher Ereignisse begründet – Blühzeiten, Ziehzeiten 
der Vögel, Balz, Brut- und Schlüpfzeiten, Frühjahrs-, Herbst– 
und Winterstürme, wiederkehrender Frost, beständige Wetter-
lagen usw. In Zeiten vor Fernwärme und 24/7 Supermärkten 
war dieses Wissen überlebenswichtig. Und so lassen sich bis 
heute bei einer Vielzahl alter Feste und Traditionen tieferlie-
gende Schichten jahreszeitlichen Geschehens erkennen! 
 

Im März erwachen Wald und Wiesen. Die Wildschweine be-
kommen ihre Jungtiere, Schwarzstörche, Kraniche, Kiebitze, 
Drosseln, Bergfinken und Rauchschwalben kehren in Schwär-
men in ihre Brutgebiete zurück, die Ringelnatter lässt sich bli-
cken, die Marienkäfer wachen auf, die ersten Erdkröten wan-
dern zu ihren Laichgewässern. 
 

Ende Februar/Anfang März stellt den Höhepunkt der Amsel-
balz dar. Die schwarzen Vögel sind zu diesem Zeitpunkt in 
energische Revierstreitigkeiten vertieft, die mit heftigen Kämp-
fen auf dem Boden und stimmgewaltigen Gesangseinlagen 
früh morgens und abends begleitet werden.  
 

Auf Feldern, Wiesen und Wegen blühen Veilchen, Primeln, 
Schlüsselblumen, Scharbockskraut, Buschwindröschen und 
die Salweide (Salix caprea). Aufgrund ihrer enormen Bedeu-
tung als Nährpflanze für Insekten (v.a. Bienen und Hummeln; 
der Zuckeranteil ihres Nektars beträgt 70%!) steht die Salweide 
unter Naturschutz.  
 

Phänologisch befinden wir uns Ende des Vor- und zu Beginn 
des Erstfrühlings. Ersterer wird durch die Blüte der Salweide 
markiert, letztere beginnt mit der Blüte der Forsythie.  
 

Der erste Lenzing war traditionell der römischen Göttermutter 
Juno gewidmet, zu deren Ehren Iuno Matronalia gefeiert wur-
de. Juno, Stadtgöttin Roms, wurden die Attribute der Geburt, 
Ehe und Fürsorge zugeordnet. Denkbar ist zudem, dass unter 
dem christlichen Osterfest ein älteres, kontinentales Frühlings-
fest liegt, worauf viele traditionelle Bräuche hindeuten. 
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Veranstaltungen in der 

Stadt Auma-Weidatal 
 

Die Veröffentlichung der Veranstaltungen erfolgt immer unter Vorbehalt. 
 

 

Datum/Uhrzeit 
 

 

Veranstaltung 
 

24.03. 
13:30 Uhr 

 

Heimatstube geöffnet 
Ausstellung "30 Jahre Heimatverein“ 
Kultur- und Heimatverein Auma e. V. 
 

 

28.03. 
21:00 Uhr 

 

LIVE-MUSIK mit Carly Peran 
Einlass ab 19:00 Uhr 
Vereinshaus Muntscha 
 

 

28.03. 
18:00 Uhr 

 

öffentliche Probe des SMZ Auma, 
Probenraum des SMZ, Zeul.-Str. 18b 
SMZ Auma e. V. 

 

 

30.03. 
21:00 Uhr 

 

Osternacht 
Kirche Braunsdorf, 
Kirchgemeinde Braunsdorf 
 

 
 

06.04. 
13:30 Uhr 

 

Musikalischer Osterspaziergang 
Liebfrauenkirche Auma, 
Kirchgemeinde Auma 
 

 

14.04. 
10:30 Uhr 

 

Kleine Kirchfahrt 
Start in Muntscha, 
Kirchgemeinde Muntscha 
 

 
 

01.05. 
10:00 Uhr 

 

Fest der Kegler und Fußballer 
Kegelbahn Auma, Sportplatz 
SV Blau-Weiß Auma, 
Abteilung Kegeln und Fußball 
 

 

09.05. 
10:00 Uhr 

 

Himmelfahrt 
Waldhaus Auma, 
Kirchgemeinde Auma 
 

 

19.05. 
 

Pfingstfest der Handballer 
PENNY-Parkplatz in Auma 
SV Blau-Weiß Auma, Abteilung Handball 
 

 

20.05. 
 

Pfingstfest der Handballer 
PENNY-Parkplatz in Auma 
SV Blau-Weiß Auma, Abteilung Handball 
 

 

20.05. 
14:30 Uhr 

 

Großes Tauferinnerungsfest 
Silbersee Auma, Kirchgemeinde Auma 
 

 

26.05. 
14:00 Uhr 

 

Regionale Predigtreihe 
mit Kaffee und Kuchen 
Pfarrhaus Auma, 
Kirchgemeinde Auma 
 

 
 

07.07. 
10:00-17:00 
Uhr 

 

„Tag der Deutschen Imkerei“ 
130 Jahre Imkerverein Auma 
Lehrbienenstand der Gartenanlage 
„Am Finkenberg“ Auma 
 

 
 

11.08. 
14:30 Uhr 

 

Gemeindefest 
vor der Liebfrauenkirche Auma, 
Kirchgemeinde Auma 
 

 
 

13.09. 
9:00-17:00 Uhr 

 

2. Aum’sche Ausbildungsmesse 
Turnhalle Moßbacher Straße, 
Regelschule Auma 
 

 
 

26.10. 
17:00 Uhr 

 

Hofkapelle Greiz 
Liebfrauenkirche Auma, 
Kirchgemeinde Auma 
 

 
 

15.12. 
 

Weihnachtsmarkt mit den Vereinen 
und Schulen der Stadt Auma-Weidatal 
 

 
 
 

 

Sonstige Mitteilungen 
 

 
 

Gebrauchte und gefüllte 

Sandsäcke günstig abzugeben 
 

Die Säcke wurden verlegt im Zuge des steigenden 

Wasserpegels an der Auma. Selbstabholung, 

Mengen und Preis sind Vereinbarungssache. 

Säcke (30cm x 60 cm , ca. 12-14 kg) 
 

Der Sand kann auch zum Füllen der Fugen 

oder als Füllmaterial genutzt werden 
 

Anfragen unter Tel. 036626 6460 
 

 
 

Neues aus unserem Pflegezentrum 

in Auma-Weidatal… 
 

Gleich zu Jahresbeginn konnten wir die Kinder aus unserer 
Kita „Sonnenschein" Auma bei uns begrüßen. Zum traditionel-
len „Geburtstag des Monats" wurden den Jubilar*innen des 
Vormonats ein Ständchen gesungen und kleine selbstgebastel-
te Geschenke von den Kids überreicht. Anschließend wurden 
leckere Torte und Kaffee serviert - alles in ganz gemütlicher 
Runde. 
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„Aumsche Pilze Helau"... hieß es auch in diesem Jahr zu Be-
ginn unserer alljährlichen Faschingsfeier. Bunt und lustig ver-
kleidet stürzten sich unsere Bewohner*innen in das närrische 
Treiben. Der Hohendorfer Musikant mit Anhang spornte uns 
mit tollem Programm so richtig an. An den Tafeln wurde mitge-
sungen, geschunkelt und gelacht. Kulinarisch kam ebenfalls 
keiner zu kurz. Jeder hatte seinen Spaß und die Zeit verging 
wie immer viel zu schnell. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Text/Foto: Patrick Urban  
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Kinder- und Jugendhäuser 

„Future“ Auma-Weidatal 
 

Winterspaß für Groß und Klein 
 

Sonnenschein, glitzernder Schnee und blauer Himmel - so sah 
einer unserer Wochenendausflüge der Wohngruppen 1 und 2 
der Kinder- und Jugendhäuser „Future“ Auma-Weidatal aus. 
Vom gemeinsam zubereiteten Mittagessen gestärkt, wurden 
die bunten Schlitten ins Auto gepackt und dann ging es ins na-
he gelegene Tiergehege Zeulenroda. Bei strahlendem Wetter 
konnten wir hier nicht nur gespannt die Natur bestaunen, son-
dern auch die im Herbst von den Kindern sehr fleißig gesam-
melten Kastanien und Eicheln, den hungrigen Tieren füttern. 
Ganz besonders freuten sich die Kinder über den Mininach-
wuchs der kleinen Hängebauchschweine. Das Rodeln auf dem 
weißen Glitzerschnee war für Groß und Klein ein riesiger Spaß! 
 

 
 

 
 

Text/Fotos: Luisa Neuparth 

 

Traueranzeigen, Danksagungen 
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